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Amtliche Bekanntmachungen

Einladung zur Gemeinderatssitzung 
Am Montag, 23.09.2019, findet im Sitzungssaal des Rathauses 
Warthausen eine öffentliche und nichtöffentliche Gemeinderats-
sitzung statt. Zur öffentlichen Sitzung ab 19:00 Uhr wird freund-
lich eingeladen. 
Tagesordnung: 
1. Informationen durch den Bürgermeister 
2. Beauftragung, Fritz Planung, Studie Kinderplanschbecken 
3. Beitritt zum LEV 
4. Haushalt und Gebühren 
 - Festlegung des kalkulatorischen Zinssatzes 
5. Antrag auf Investitionszuschuss der Gartenfreunde Warthausen 
6. Einführung eines Ratsinformationssystems 
7. Verschiedenes 
Die Sitzungsunterlagen können beim Bürgermeisteramt im Zim-
mer 11 eingesehen werden. 

Kurzbericht über die Sitzung des Gemeinderats 
am 16.09.2019 
Bürgermeister Jautz begrüßte die anwesenden Zuhörer. Die Pres-
se war ebenfalls vertreten. 
1. Antrag über eine Aufhebung und Neuabstimmung der ge-
fassten Beschlüsse vom 03.06.2019 
a) Beauftragung eines Fachplaners Freianlagen (Neubau KiTa 
Birkenhard) 
In der  konstituierenden Sitzung vom 08.07.2019 wurde im Ge-
meinderat der Antrag gestellt erneut über die oben genannten 
Beschlüsse abzustimmen. Nach §30 Abs. 2 S. 3 GemO sind 
wesentliche Entscheidungen, die bis zum Zusammentreten des 
neu gebildeten Gemeinderats aufgeschoben werden können, 
dem neu gewählten Gemeinderat vorbehalten. Der Antragstel-
ler verwies darauf, dass aufgrund des §30 GemO die gefassten 
Beschlüsse über die Beauftragung eines Planers für Freianlagen 
des KiTa Birkenhard sowie der Beschluss über den Verkauf des 
Rathauses rechtswidrig seien und demnach vom neu gewählten 
Gemeinderat beschlossen werden müssten. Der Gemeinderat 
beschloss mehrheitlich, dass über den gefassten Beschluss zur 
Beauftragung eines Fachplaners für Freianlagen (Neubau KiTa 
Birkenhard) nicht erneut abgestimmt wird. 
b) Verkauf des alten Rathauses Birkenhard 
Bei dem Beschluss über den Verkauf des Rathauses ging es nicht 
um den finalen Verkauf. Die Gemeinde wollte lediglich Angebote ein-
holen, die dann dem Gemeinderat vorgelegt werden, um über einen 
endgültigen Verkauf zu entscheiden. Der Gemeinderat beschloss 
einstimmig, dass der gefasste Beschluss über die Angebotsein-
holung zum Verkauf des Rathauses nicht erneut verhandelt wird. 

2. Behandlung Antrag der ÖBB-Fraktion vom 15.08.2019 über 
die Dorfentwicklung Birkenhard, Kindergartenplanung und 
haushaltsrechtlichen Fragen 
Zum Antrag der ÖBB-Fraktion stellte die Gemeindeverwaltung 
wichtige Unterlagen zusammen, welche der Gemeinderat in den 
zurückliegenden Monaten und Jahren bearbeitete wie der Kin-
dergartenausbau, Flächennutzungsplanung und Planung Neubau 
Kindergarten Birkenhard. 
Der Gemeinderat lehnte mehrheitlich die Behandlung des schrift-
lich eingegangenen Antrags der ÖBB-Fraktion ab. 

3. Aufstellungs- und Billigungsbeschluss des Bebauungsplans 
„Burrenstraße“ mit örtlichen Bauvorschriften der Gemeinde 
Warthausen im Ortsteil Birkenhard im vereinfachten Verfahren 
Zu diesem Punkt war Herr Schmid von ES-Tiefbauplanung anwe-
send. Der Bebauungsplan „Burrenstraße“ soll im beschleunigten 
Verfahren nach § 13 b Baugesetzbuch (BauGB) erfolgen. 
Das Plangebiet befindet sich im Ortsteil Birkenhard und grenzt 
nördlich an die Burrenstraße an. Es umfasst eine Größe von 1,25 
ha (12.500 m2). Das Gebiet entwickelt sich zwischen dem beste-
henden Sportgelände und der östlichen Bebauung. In diesem 
Areal soll auch der Neubau der Kindertagesstätte Birkenhard 
entstehen, wofür eine Fläche von 4.000 m2 vorgesehen ist. Die 
weitere Fläche des Gebietes soll für Wohnzwecke genutzt werden. 
Zwei Varianten der Wohnbebauung sind möglich. Variante 1 um-
fasst nur die Einzelhausbebauung. Variante 2 teilt sich auf in Ein-
zelhausbebauung und Mehrgeschosswohnungsbau. 
Die verkehrstechnische Erschließung an das öffentliche Straßen-
netz soll über die bestehende Zufahrtsstraße zum Sportgelände 
und über den Ausbau der Straße „Am Schlegelberg“ erfolgen. Die 
Erschließung hinsichtlich der Regenwasser- und die Schmutzwas-
serkanalisation sowie der Wasserversorgung ist sichergestellt. 
Aus dem Gemeinderat wurde folgender Antrag gestellt: 
1. Keine Dachform für das ganze Wohngebiet  vorzuschreiben. 
2. Einfamilienhäuser mindestens mit zwei Vollgeschossen vor-
zusehen. 
3. Mehrfamilienhäuser mit drei Vollgeschossen vorzusehen. Die 
Dachhöhe muss dabei beachtet werden. 
4. Tiefgarage bei Mehrfamilienhäusern vorzusehen. 
Der Gemeinderat lehnte die Variante 1 des Planes ab. 
Er stimmt mehrheitlich zu, die Mehrfamilienhäuser mit drei Voll-
geschossen und Tiefgaragen zu errichten. 
Die Dachform zu öffnen wurde abgelehnt. 
Der Gemeinderatstimmte mehrheitlich für den Beschlussvorschlag: 
1. Für den im Lageplan (Variante 2) vom 05.07.2019 dargestell-
ten Bereich wird nach § 2 Abs. 1 BauGB ein Bebauungsplan im 
beschleunigten Verfahren nach § 13 b BauGB aufgestellt. Der 
Gemeinderat stimmte der Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Burrenstraße“ mit örtlichen Bauvorschriften zu. 
2. Der Entwurf des Bebauungsplanes „Burrenstraße“ in der Fas-
sung vom 05.07.2019 wurde gebilligt und wird nach § 3 Abs. 2 
BauGB öffentlich ausgelegt. 
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3. Der Entwurf der zusammen mit dem Bebauungsplan aufgestell-
ten örtlichen Bauvorschriften i.d.F. vom 05.07.2019 wurde gebilligt 
und wird nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt. 
4. Aufgrund von § 4 Abs. 2 BauGB werden die Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch 
die Planung berührt werden kann, unterrichtet und zur Stellung-
nahme aufgefordert. 

4. Kindergartenangelegenheiten - Bauantrag - Neubau Kita 
Birkenhard 
Zu diesem Punkt waren die Architekten, Herr Goldbach und 
Frau Bader vom Architekturbüro „leupold brown goldbach ar-
chitekten“, sowie Herr Leis und Frau Haggenmüller vom Pro-
jektbüro „FIDES“ anwesend. 
In der Gemeinderatssitzung am 05.11.2018 wurde das Architektur-
büro „leupold brown goldbach architekten“  mit den Planungen für 
den Neubau der Kita Birkenhard stufenweise beauftragt. 
Anhand der Entwurfspläne stimmte der Gemeinderat am 15.04.2019 
dem Planvorschlag von „leupold brown goldbach architekten“ zu. 
Bei der Gemeinderatssitzung am 08.07.2019 beantragte die ÖBB-Frak-
tion den Stopp der Kindergartenneuplanung in Birkenhard. 
Dieser Antrag wurde von dem Antragsteller geändert und unter TOP 
1 in der Sitzung behandelt. Nach der Vorstellung der Historie zum 
heutigen Bauantrag der achtgruppigen Kindertagesstätte stellte 
Bürgermeister Jautz die Kita-Bedarfsplanung zum 01.09.2019 vor. 
In den Ausführungen wurde dargestellt, es würde eine sechsgruppi-
ge Kita ausreichen um den Bedarf der kommenden Jahre abzude-
cken. Begründet wird dies mit der Anzahl der Geburten (etwas rück-
läufig gegenüber den Vorjahren) und einer Investitionseinsparung 
von rund 1 Mio. Euro. Die Mitglieder des Gemeinderates zeigten für 
diesen Vortrag in der Sitzung kein Verständnis. Die einzelnen Redner 
stellten in der lebhaften Diskussion Argumente  für die achtgruppige 
Einrichtung dar. Dies waren unter anderem die Möglichkeiten der 
integrativen Betreuung und Drittnutzung (Familien- und Senioren-
arbeit / Pflege) bis zur vollständigen Nutzung der Kinderbetreuung. 
Der Gemeinderat beschloss mehrheitlich das Architekturbüro 
„leupold brown goldbach architekten“, Lindwurmstraße 11, Mün-
chen auf Grundlage der am 04.09.2019 erstellten Entwurfsplanung 
achtgruppig mit dem Neubau der KiTa Birkenhard zu beauftragen 

5. Bebauungsplan „Solarpark Heiligengräben“ in Schem-
merhofen - Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB 
Die Gemeinde Schemmerhofen hat die Gemeinde Warthausen im 
Rahmen der Beteiligung der angrenzenden Gemeinden als Träger 
öffentlicher Belange über die Aufstellung des Bebauungsplans 
„Solarpark Heiligengräben“ informiert. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst 5,22 ha und 
befindet sich im rekultivierten Kiesabbaugebiet der Firma Kies-
werke Dünkel. 
Gegen den Bebauungsplan „Solarpark Heiligengräben“ in Schem-
merhofen wurden keine Einwendungen erhoben. 

6. Eigenkontrollverordnung - Vergabe der Kanalsanierungs-
arbeiten in Warthausen 
Es wurden in Form einer beschränkten Ausschreibung sechs 
Firmen angeschrieben und um die Abgabe eines Angebotes 
gebeten. 
Sechs Firmen gaben zur Submission ein Angebot ab. 
Die Firma KTF GmbH aus Börslingen hat mit 64.999,05 € Brutto 
das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. 
Der Ausführungszeitraum für die Arbeiten wurde bis zum 
30.04.2020 festgelegt. 
Im Haushalt 2019 sind für diese Maßnahme Mittel in Höhe von 
80.000,00 € eingestellt. 
Die Arbeiten zur Kanalsanierung in Warthausen mit Beschluss 
einstimmig wurden an den wirtschaftlichsten Bieter, die Firma 
KTF GmbH, Börslingen zum Angebotspreis von 64.999,05 € 
Brutto vergeben. 

7. Neubeschaffung der EDV-Ausstattung für die Gemeinde-
verwaltung  
Der bisherige Server, der die Grundlage der IT-Ausstattung bei 
der Gemeinde Warthausen bildet, wurde dieses Jahr 5 Jahre alt. 
Eine Garantieverlängerung ist nicht mehr möglich. Danach kön-
nen Ausfälle nicht zeitnah und ohne Probleme behoben werden. 
Die Serverumgebung und Teile der Arbeitsplätze entsprechen, in 
Anbetracht der Betriebsjahre, nicht mehr dem heutigen Stand der 
Technik und sollten daher ausgetauscht werden. 
Für die Neuanschaffung Server und PCs sind 57.000 € im Haus-
halt 2019 eingestellt. 
Aufgrund der voraussichtlichen Auftragssumme muss der Auftrag 
beschränkt ausgeschrieben werden. 
Die ITEOS (Anstalt öffentlichen Rechts) wird durch einen Mehr-
heitsbeschluss mit der Ausschreibung und Installation der 
EDV-Ausstattung beauftragt. 

8. Beschaffung von Endgeräten zur Nutzung eines Ratsinfor-
mationssystems bei der Gremiumsarbeit 
Grundsätzlich ist die  Nutzung des Ratsinformationssystems auch 
am heimischen PC möglich; für die Ratsarbeit im Sitzungssaal 
sind jedoch Tablets nötig, da die Sitzungsunterlagen nur noch 
digital zur Verfügung gestellt werden sollen. 
Nach Beginn der Diskussion über diesen Punkt ergriff Bürgermeis-
ter Jautz das Wort und beendete die Beschlussberatung aufgrund 
fehlender Informationen. Der Punkt wird in einer der kommenden 
Sitzungen neu behandelt. 

9. Verschiedenes 
a) Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt 
Bürgermeister Jautz gab bekannt, dass die Sitzung des Ausschus-
ses für Technik und Umwelt am Mittwoch, 18.09.2019 stattfindet. 

b) Einschulungsfeier 
Am Freitag, 13.09.2019 fand in der Sophie-La-Roche-Schule die 
Schuleinweihungsfeier statt. 
50 Kinder wurden eingeschult. 

c) Personalangelegenheiten 
Bürgermeister Jautz gab bekannt, dass am 01.01.2020 die neue 
Leiterin der Kinderkrippe in Warthausen anfängt. 

d) Radweg Birkenhard-Freibad  
Aus dem Gemeinderat kam das Anliegen, den Radweg Birken-
hard-Freibad in Zukunft fachmännischer zu sanieren.  Die Ver-
waltung nimmt dies zur Kenntnis. 
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e) Antrag 
Es wurde der Antrag gestellt, dass der Gemeinderat beschließt, 
dass die neu gewählten Mitglieder des Gemeinderats Warthausen 
berechtigt sind, auf Kosten der Gemeindeverwaltung an den Fach-
seminaren für neu gewählte Gemeinderäte im Regierungsbezirk 
Tübingen, Landkreis Biberach, insbesondere auf dem Gebiet des 
Kommunalrechts, des Finanzwesen, des Bau- und Planungsrech-
tes sowie der Kindertagesbetreuung und Schule teilzunehmen.   
Die Verwaltung nimmt dies zur Kenntnis. 

f) Radweg Biberach –Birkenhard Richtung Flugplatz 
Aus dem Gemeinderat kam die Frage, warum bei diesem Radweg 
die Einfahrt nicht geteert ist. Dort liegt ständig Kies auf dem As-
phaltweg. Die Verwaltung wird um Prüfung gebeten, ob ca. fünf 
Meter weit in die Einmündung geteert werden kann.   
Mit einem Dank an die Zuhörer konnte Bürgermeister Jautz die 
öffentliche Sitzung um  22.50 Uhr schließen. 

Bekanntmachung über die Durchführung des 
Volksbegehrens Artenschutz - ,,Rettet die Bie-
nen“ über das „Gesetz zur Änderung des Natur-
schutzgesetzes und des Land-wirtschafts- und 
Landeskulturgesetzes“ 
In Baden-Württemberg wird das Volksbegehren Artenschutz - 
„Rettet die Bienen“ über das „Gesetz zur Änderung des Natur-
schutzgesetzes und des Landwirtschafts- und Landeskulturge-
setzes“ durchgeführt. 
Wer das Volksbegehren unterstützen möchte, kann dies im Rah-
men der freien oder amtlichen Sammlung tun. 
1. Bei der freien Sammlung, die am Dienstag, den 24. Septem-

ber 2019 beginnt, besteht die Möglichkeit, sich innerhalb ei-
nes Zeitraums von sechs Monaten, also bis Montag, den 23. 
März 2020, in von den Vertrauensleuten des Volksbegehrens 
oder deren Beauftragten ausgegebene Eintragungsblätter zur 
Unterstützung des Volksbegehrens einzutragen. 

2. Bei der amtlichen Sammlung werden bei den Gemeindever-
waltungen während der allgemeinen Öffnungszeiten Eintra-
gungslisten zur Unterstützung des Volksbegehrens aufgelegt. 
Die amtliche Sammlung dauert drei Monate und startet am 
Freitag, den 18. Oktober 2019 und endet am Freitag, den 17. 
Januar 2020. 

 Die Eintragungsliste für die Gemeinde Warthausen wird in der 
Zeit vom 18. Oktober 2019 bis 17. Januar 2020 im Rathaus, 
Bürgerbüro, Alte Biberacher Str. 13, 88447 Warthausen zu 
folgenden Öffnungszeiten 

 Montag, Dienstag, Donnerstag: 08:30 bis 12:00 Uhr 
 Mittwoch: 08:30 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr 
 Freitag: 08:30 bis 12:30 Uhr 
 für Eintragungswillige zur Eintragung bereitgehalten. 
 Der Zugang ist barrierefrei/rollstuhlgeeignet möglich. 

3. Zur Eintragung in die Eintragungsliste oder das Eintragungs-
blatt ist nur berechtigt, wer im Zeitpunkt der Unterzeichnung 
im Land Baden-Württemberg zum Landtag wahlberechtigt 
ist. Dies sind alle Personen, die am Tag der Eintragung

 - mindestens 18 Jahre alt sind,
 - die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
 -  seit mindestens drei Monaten in Baden-Württemberg ihre 

Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung 
haben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten, und

 -  nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind Personen, die ihr Wahlrecht infolge 
Richterspruchs verloren haben.

4. Eintragungsberechtigte können bei der amtlichen Sammlung 
ihr Eintragungsrecht nur in der Gemeinde ausüben, in der sie 
ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung 
haben. Eintragungsberechtigte ohne Wohnung können sich in 
der Gemeinde eintragen, in der sie sich gewöhnlich aufhalten.

5. Jeder Eintragungsberechtigte darf sein Eintragungsrecht nur 
einmal ausüben, folglich nur eine Unterstützungsunterschrift 
leisten.

6. Bei der freien Sammlung hat die oder der Eintragungsbe-
rechtigte auf dem Eintragungsblatt den Familiennamen, die 
Vornamen, das Geburtsdatum, die Anschrift (Hauptwohnung) 
sowie den Tag der Unterzeichnung anzugeben und dies per-
sönlich und handschriftlich zu unterschreiben. Durch Ankreu-
zen muss bestätigt werden, dass vor der Unterzeichnung des 
Eintragungsblattes die Möglichkeit bestand, den Entwurf der 
Gesetzesvorlage und deren Begründung einzusehen. Ein-
tragungen, die die unterzeichnende Person nicht eindeutig 
erkennen lassen, weil sie z. B. unleserlich oder unvollständig 
sind, oder die erkennbar nicht eigenhändig unterschrieben 
sind oder das Datum der Unterzeichnung fehlt, sind ungültig.

  Das Eintragungsblatt ist für die Bescheinigung des Eintra-
gungsrechts entweder von den Vertrauensleuten des Volks-
begehrens, deren Beauftragten oder der unterzeichnenden 
Person selbst spätestens bis Montag, den 23. März 2020, bei 
der Gemeinde einzureichen, in der die Wohnung, bei mehreren 
die Hauptwohnung oder der gewöhnliche Aufenthalt besteht. 

7. Eine Eintragung in die bei der Gemeinde ausgelegte Eintra-
gungsliste kann erst erfolgen, wenn die Gemeinde aufgrund 
der dort vorhandenen melderechtlichen Angaben feststellt, 
dass die Person eintragungsberechtigt ist. Eintragungswillige, 
die der oder dem Gemeindebediensteten nicht bekannt sind, 
haben sich auf Verlangen auszuweisen. Eintragungswillige 
sollen daher zur Eintragung ihren Personalausweis mitbringen.

8. Die Unterschrift auf dem Eintragungsblatt oder der Eintra-
gungsliste kann nur persönlich und handschriftlich geleistet 
werden. Wer nicht unterschreiben kann, aber das Volksbe-
gehren unterstützen will, muss dies bei der Gemeinde zur 
Niederschrift erklären. Dies ersetzt die Unterschrift.

9. Gegenstand des Volksbegehrens ist der folgende Gesetzent-
wurf mit Begründung. Dieser wird von den Vertrauensleuten 
der Antragsteller oder deren Beauftragten bei der Ausgabe 
der Eintragungsblätter zur Einsichtnahme bereitgehalten und 
bei der Gemeinde im Eintragungsraum zur Einsicht ausgelegt:

„Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Naturschutzge-
setzes und des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes 
A.  Zielsetzung 
Durch das Änderungsgesetz werden im Naturschutzgesetz (Nat-
SchG) sowie im Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG) 
notwendige Ergänzungen und Anpassungen vorgenommen, mit 
welchen die Sicherung der Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten in 
Baden-Württemberg gewährleistet werden soll. Dazu wird das 
Ziel, die Vielfalt der Arten innerhalb der Landesgrenzen des Lan-
des Baden-Württemberg zu schützen, in Gesetzesform einge-
führt. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Einsatz von Pestiziden 
(Pflanzenschutzmittel und Biozide) auf bestimmten Schutzflächen 
neu geregelt. Zusätzlich werden Änderungen im Landwirtschafts- 
und Landeskulturgesetz vorgenommen, um sicherzustellen, dass 
auf land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen das verbind-
liche Ziel des Artenschutzes nicht durch den Einsatz von Pesti-
ziden konterkariert und vermehrt die Artenvielfalt unterstützende 
ökologische Landwirtschaft betrieben wird. Die Reduktion des 
Pestizideinsatzes wird als gesetzlich formuliertes Ziel manifes-
tiert. Des Weiteren wird die Pflicht des Landes zu einer besseren 
und transparenten Dokumentation der erreichten Fortschritte 
festgeschrieben. 

B.  Wesentlicher Inhalt 
Der Gesetzentwurf hat zum Ziel die Artenvielfalt zu stärken, wel-
ches durch folgende Inhalte erreicht werden soll: 
• Stärkung des Ziels, dem Rückgang der Artenvielfalt in Flora und 

Fauna und dem Verlust von Lebensräumen entgegenzuwirken 
sowie die Entwicklung der Arten und deren Lebensräume zu 
befördern als Regelungsgegenstand (Artikel 1 Nummer 1)

• Bessere Verankerung des Ziels, die Artenvielfalt zu schützen, 
in den einschlägigen Bildungs- und Ausbildungsangeboten 
öffentlicher Träger (Artikel 1 Nummer 2)

• Wirksamer Schutz des Biotopverbundes durch flächendecken-
de planerische Sicherung (Artikel 1 Nummer 3)
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• Schutz für extensiv genutzte Obstbaumwiesen, Obstbaumwei-
den und Obstbaumäcker mit hochwachsenden Obstbäumen 
(Streuobstbestände) (Artikel 1 Nummer 4)

• Verbot von Pestiziden auf naturschutzrechtlich besonders ge-
schützten Flächen, bei klar definierten Ausnahmen (Artikel 1 
Nummer 5)

• Einforderung geeigneter Maßnahmen, um den Anteil der öko-
logischen Landwirtschaft auf der landwirtschaftlich genutzten 
Fläche in Baden-Württemberg bis 2035 schrittweise auf 50 
Prozent anzuheben sowie Umstellung landeseigener Land-
wirtschaftsbetriebe auf ökologische Landwirtschaft (Artikel 2)

• Verpflichtung zur Erarbeitung einer Strategie bis 1. Januar 2022 
zur Reduktion des Pestizideinsatzes um 50 Prozent bis zum 
Jahr 2025 (Artikel 2)

C.  Alternativen 
Zu den vorgelegten Änderungen bestehen keine Alternativen. 

D.  Wesentliche Ergebnisse der Regelungsfolgenabschätzung 
und Nachhaltigkeitsprüfung 
Bei den vorgelegten Änderungen handelt es sich um notwendige 
Ergänzungen und Anpassungen bestehender Gesetze, um das 
Artensterben in Baden-Württemberg aufzuhalten und die Arten-
vielfalt zu stärken. Die Neufassungen von § 7, § 22, § 33a und § 34 
NatSchG sowie von § 2 LLG dienen der Erfüllung der im neu ge-
fassten § 1a NatSchG gestärkten Zielsetzung der Sicherung von 
Artenvielfalt. Die Reduktion von Pestizideinsätzen und der Ausbau 
ökologischer Landwirtschaft stehen erwiesenermaßen in direktem 
Zusammenhang mit der Verbesserung der Artenvielfalt. Da deren 
Sicherstellung und Förderung wiederum Abstimmungsgegen-
stand des beantragten Volksbegehrens ist, ergibt sich der Bedarf 
der genannten Gesetzesänderungen daraus. Die Anpassungen in 
Aus- und Weiterbildung scheinen als notwendige Voraussetzung, 
um alle Beteiligten besser auf die genannten Änderungen vorzu-
bereiten. Insofern sind diese wesentlichen Veränderungen als im 
Sinne der Zielerreichung angemessen zu bewerten. 
Die Änderungen führen nicht zu zwangsläufigen finanziellen Mehr-
belastungen für öffentliche oder private Haushalte. Die Regelungs-
folgen des Änderungsgesetzes werden damit insgesamt als posi-
tiv abgeschätzt. Die Änderungen sind als nachhaltig einzuordnen. 
Der Landtag wolle beschließen, 
dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu erteilen: 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Naturschutzge-
setzes und Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes 

Artikel 1 
Änderungen des Naturschutzgesetzes 

Das Naturschutzgesetz vom 23. Juni 2015 (GBl. S. 585), zuletzt 
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21.11.2017 (GBl. S. 597, 
ber. S. 643, ber. 2018, S. 4) wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt:

„§ 1a 
Artenvielfalt 

Über § 1 Abs. 2 BNatSchG hinaus verpflichtet sich das Land im 
besonderen Maße dem Rückgang der Artenvielfalt in Flora und 
Fauna und dem Verlust von Lebensräumen entgegenzuwirken 
sowie die Entwicklung der Arten und deren Lebensräume zu 
befördern.” 

2. § 7 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
 „(3) Die Träger der land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen 

Ausbildung und Beratung sollen die Inhalte und Voraussetzun-
gen einer natur- und landschaftsverträglichen Land-, Forst- 
und Fischereiwirtschaft, insbesondere mit dem Ziel, die bio-
logische Artenvielfalt in der landwirtschaftlichen Produktion 
durch ökologische Anbauverfahren zu erhalten und zu fördern, 
im Rahmen ihrer Tätigkeit vermitteln.“ 

3. § 22 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
 Die Worte „soweit erforderlich und geeignet” werden gestri-

chen. 

4. Nach § 33 wird folgender § 33a eingefügt:

„§ 33a 
Erhalt von Streuobstbeständen 

(1) Extensiv genutzte Obstbaumwiesen, Obstbaumweiden oder 
Obstbaumäcker aus hochstämmigen Obstbäumen mit einer Flä-
che ab 2.500 Quadratmetern mit Ausnahme von Bäumen, die 
weniger als 50 Meter vom nächstgelegenen Wohngebäude oder 
Hofgebäude entfernt sind (Streuobstbestände) sind gesetzlich ge-
schützt. Die Beseitigung von Streuobstbeständen sowie alle Maß-
nahmen, die zu deren Zerstörung, Beschädigung oder erheb lichen 
Beeinträchtigung führen können, sind verboten. Pflegemaßnah-
men, die bestimmungsgemäße Nutzung sowie darüberhinausge-
hende Maßnahmen, die aus zwingenden Gründen der Verkehrs-
sicherheit erforderlich sind, werden hierdurch nicht berührt. 
(2) Die untere Naturschutzbehörde kann Befreiungen von den Ver-
boten nach Absatz 1 unter den Voraussetzungen des § 67 Absatz 
1 und 3 des Bundesnaturschutzgesetzes erteilen. Bei Befreiungen 
aus Gründen der Verkehrssicherheit liegen Gründe des überwie-
genden öffentlichen Interesses in der Regel erst dann vor, wenn 
die Maßnahmen aus Gründen der Verkehrssicherheit zwingend 
erforderlich sind und die Verkehrssicherheit nicht auf andere Wei-
se erhöht werden kann. Der Verkehrssicherungspflichtige hat die 
aus Gründen der Verkehrssicherung notwendigen Maßnahmen 
in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde vorzunehmen. Die 
Befreiung wird mit Nebenbestimmungen erteilt, die sicherstellen, 
dass der Verursacher Eingriffe in Streuobstbestände unverzüglich 
durch Pflanzungen eines gleichwertigen Streuobstbestandes in 
räumlicher Nähe zum Ort des Eingriffs auszugleichen hat. 
(3) Im Falle eines widerrechtlichen Eingriffs ist dem Verursacher 
durch die Naturschutzbehörde die Wiederherstellung eines gleich-
wertigen Zustands durch Ersatzpflanzungen aufzuerlegen.“ 

5. § 34 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 34 
Verbot von Pestiziden 

Die Anwendung von Pestiziden (Pflanzenschutzmittel und Biozi-
de) gemäß Artikel 3 Nummer 10 der Richtlinie 2009/128/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 
über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhalti-
ge Verwendung von Pestiziden (ABl. L 309 vom 24. November 
2009, S. 71) in der jeweils geltenden Fassung ist in Naturschutz-
gebieten, in Kern- und Pflegezonen von Biosphärengebieten, in 
gesetzlich geschützten Biotopen, in Natura 2000-Gebieten, bei 
Naturdenkmälern und Landschaftsschutzgebieten, soweit sie der 
Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder der Regenerati-
onsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 
einschließlich des Schutzes von Lebensstätten und Lebensräu-
men bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten dienen, 
verboten. Die untere Naturschutzbehörde kann auf Antrag die 
Verwendung bestimmter Mittel im Einzelfall zulassen, soweit eine 
Gefährdung des Schutzzwecks der in Satz 1 genannten Schutz-
gebiete oder geschützten Gegenstände nicht zu befürchten ist. 
Die höhere Naturschutzbehörde kann die Verwendung dieser 
Mittel für das jeweilige Gebiet zulassen, soweit eine Gefährdung 
des Schutzzwecks der in Satz 1 genannten Schutzgebiete oder 
geschützten Gegenstände nicht zu befürchten ist. Das zuständi-
ge Ministerium berichtet jährlich dem Landtag über die erteilten 
Ausnahmen. Weitergehende Vorschriften bleiben unberührt.” 

6. § 71 wird wie folgt geändert:
 Es wird ein neuer Absatz 4 angefügt: 
 „(4) In den Grenzen des § 34 in der Fassung des Gesetzes 

vom 21.11.2017 (GBl. S. 597, ber. S. 643, ber. 2018, S. 4) 
darf ein Einsatz von Pestiziden noch bis zum 1. Januar 2021 
fortgeführt werden.“ 

7. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 2 
Änderung des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes (LLG) 
Das Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz vom 14. März 1972, 
zuletzt geändert durch Artikel 50 der Verordnung vom 23. Februar 
2017 (GBl. S. 99, 105), wird wie folgt geändert: 
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Nach § 2 werden folgende §§ 2a und 2b eingefügt: 

„§ 2a 
Ökologischer Landbau 

(1) Zur Förderung der Artenvielfalt im Sinne von § 1a des Geset-
zes zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft vom 
23. Juni 2015 (GBl. S. 585) in der jeweils geltenden Fassung 
verfolgt das Land das Ziel, dass die landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen in Baden-Württemberg nach und nach, bis 2025 zu 
mindestens 25 Prozent und bis 2035 zu mindestens 50 Prozent, 
gemäß den Grundsätzen des ökologischen Landbaus gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und des Gesetzes zur Durchfüh-
rung der Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der 
Europäischen Union auf dem Gebiet des ökologischen Landbaus 
(Öko-Landbaugesetz − ÖLG) in der jeweils geltenden Fassung 
bewirtschaftet werden. 

(2) Staatliche Flächen, die sich in Eigenbewirtschaftung befinden 
(Staatsdomänen), sind ab dem 1. Januar 2022 vollständig gemäß 
den Vorgaben zum ökologischen Landbau gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 834/2007 und des Öko-Landbaugesetzes in den jeweils 
geltenden Fassungen zu bewirtschaften. 

(3) Verpachtete landwirtschaftliche Flächen in Landeseigentum 
werden an nach den Grundsätzen des Ökologischen Landbaus 
gem. Absatz 2 wirtschaftende Betriebe verpachtet. In den Pacht-
verträgen wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt festgelegt, dass 
die Flächen gemäß den Grundsätzen des ökologischen Landbaus 
zu bewirtschaften sind. In Härtefällen ist auch eine naturschut-
zorientierte Bewirtschaftung unter Verzicht auf den Einsatz von 
Pestiziden gemäß Artikel 3 Nummer 10 der Richtlinie 2009/128/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 
2009 über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nach-
haltige Verwendung von Pestiziden (ABl. L 309 vom 24. November 
2009, S. 71) in der jeweils geltenden Fassung und mineralischem 
Stickstoffdünger zulässig. 

(4) Einmal jährlich ist dem Landtag durch das zuständige Minis-
terium ein Statusbericht zu den ökologisch genutzten Landwirt-
schaftsflächen zu erstatten. 
  

§ 2b 
Reduktion des Pestizideinsatzes 

(1) Der Einsatz von Pestiziden gemäß Artikel 3 Nummer 10 der 
Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 21. Oktober 2009 über einen Aktionsrahmen der Ge-
meinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden (ABl. 
L 309 vom 24. November 2009, S. 71) in der jeweils geltenden 
Fassung in der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft sowie im Sied-
lungs- und Verkehrsbereich soll bis 2025 um mindestens 50 Pro-
zent der jeweiligen Flächen reduziert werden. 

(2) Hierfür wird die Landesregierung bis zum 1. Januar 2022 eine 
Strategie erarbeiten. Die Entwicklung und Umsetzung der Stra-
tegie wird durch einen Fachbeirat aus zuständigen Behörden und 
Verbänden (Umwelt-, Bauern-, Forst-, Gartenbau- und Kommu-
nalverbände) begleitet. 

(3) Das zuständige Ministerium ermittelt jährlich den Einsatz von 
chemisch-synthetischen Pestiziden nach Fläche und, wenn mög-
lich, nach Wirkstoffmenge und Behandlungsintensität und veröf-
fentlicht diese Ergebnisse. 

(4) Das zuständige Ministerium berichtet dem Landtag jährlich 
in schriftlicher Form über die Ergebnisse der Pestizidreduktion.“ 
  

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 

Begründung 
A. Allgemeiner Teil  
 Gegenwärtig wird auch in Baden-Württemberg ein dramati-

scher Artenverlust verschiedenster Gruppen von Tieren und 
Pflanzen festgestellt. Gerade der drastische Rückgang der 
Artenvielfalt, insbesondere den Insekten, den Amphibien, 
den Reptilien, den Fischen, den Vögeln und den Wildkräu-

tern ist durch einschlägige Untersuchungen eindeutig nach-
gewiesen (vgl. aktuelle Roten Listen und Artenverzeichnisse 
Baden-Württembergs). Als wesentliche Ursachen wissen-
schaftlich anerkannt sind der übermäßige Einsatz von Dün-
gemitteln (Dalton und Brand‐Hardy, 2003; Isbell et al., 2013) 
und Pestiziden (Meehan et al., 2011; UBA, 2017) sowie die 
strukturelle Verarmung der Landschaft (Fabian et al., 2013). 
Jede verlorene Art und jeder gestörte Lebensraum ist nicht 
nur ein Verlust an Stabilität des natürlichen Lebensgefüges, 
sondern auch eine Beeinträchtigung der Lebensqualität der 
Menschen. Der vorliegende Gesetzentwurf zur Änderung des 
Naturschutzgesetzes und des Landwirtschafts- und Landes-
kulturgesetzes leistet durch die Verbesserung und Ergänzung 
des baden-württembergischen Naturschutzgesetzes und des 
baden-württembergischen Landwirtschafts- und Landeskul-
turgesetzes einen wirksamen Beitrag zu Erhalt und Stärkung 
unseres Artenreichtums in Baden-Württemberg. Da in Ba-
den-Württemberg das für Landwirtschaft zuständige Minis-
terium bereits mit der Ausarbeitung einer Pestizidreduktions-
strategie beauftragt ist und andererseits die Schutzgebiete, in 
denen der Pestizideinsatz verboten ist, im Naturschutzgesetz 
aufgeführt sind, ist es erforderlich, beide Gesetze zu ändern, 
um einen wirksamen Schutz der Artenvielfalt zu ermöglichen. 

B. Einzelbegründung  
 Zu Artikel 1: Änderung des Naturschutzgesetzes 
 Zu 1.: Einfügung des § 1a 
 Die Vorschrift ergänzt die Zielkonkretisierung in § 1 Abs. 2 

bis 6 BNatSchG. Ziel des Gesetzesentwurfes ist es, dem Ar-
tenverlust, insbesondere dem Rückgang der Insekten, ent-
gegenzuwirken. Hierzu wird mit dem neuen Art. 1a das Ziel 
statuiert, die Artenvielfalt in Flora und Fauna zu erhalten und 
zu verbessern. 

 Zu 2.: Änderung des § 7 
 Die Wechselwirkung zwischen der Bewirtschaftungsart auf 

landwirtschaftlichen Flächen und der dort in der mittelbaren 
und unmittelbaren Umgebung vorkommenden Artenvielfalt 
sind hinlänglich wissenschaftlich belegt (vgl. u.a. Thünen-In-
stitut, 2019). So kommen auf ökologisch bewirtschafteten 
Flächen deutlich mehr Arten vor. Deswegen scheint es gebo-
ten, auch unabhängig von der Festlegung auf eine konkrete 
Bewirtschaftungsweise, Landwirte durch Qualifikation darin 
zu fördern, möglichst nachhaltig und die Artenvielfalt fördernd 
zu wirtschaften, weil ihr Handeln einen unmittelbaren Effekt 
auf die Artenvielfalt hat. Geht das Land diesen Weg gesetz-
lich verbindlich, folgt daraus zwangsläufig die entsprechende 
Qualifizierung der in der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 
beschäftigten Menschen. 

 Zu 3.: Änderung des § 22 
 Dem Biotopverbund kommt für den Schutz und die Sicherung 

der heimischen Tier- und Pflanzenarten, für die Erhaltung und 
Entwicklung funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehun-
gen und für die Verbesserung des Zusammenhangs des eu-
ropäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 entsprechend 
eine enorme Bedeutung zu. Der Biotopverbund ermöglicht zu-
gleich Ausweich- und Wanderungsbewegungen von Popula-
tionen klimasensibler Arten, die infolge des erwarteten Klima-
wandels notwendig sind. Die Ursachen des Artenschwundes, 
der übermäßige Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemit-
teln sowie die strukturelle Verarmung der Landschaft kommen 
überwiegend im Offenland zum Tragen. Der gegenwärtige 
Rückgang der Biodiversität ist in seiner Dramatik deshalb 
hauptsächlich in landwirtschaftlich geprägten sowie aquati-
schen Lebensräumen zu beobachten. Die gesetzlichen Rege-
lungen zur Schaffung eines Biotopverbundes berücksichtigen 
dies bisher nicht ausreichend. Eine wirksame Sicherung des 
Biotopverbundes erfordert eine flächendeckende planerische 
Sicherung des Biotopverbundes. 

 Zu 4.: § 33a Erhalt von Streuobstbeständen 
 Obstbaumwiesen, Obstbaumweiden oder Obstbaumäcker 

sind von besonderer Bedeutung als Lebensraum für beson-
ders geschützte Arten. Sie sind eine besondere Form der 
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Kulturlandschaft. Baden-Württemberg trägt im Vergleich zu 
anderen Bundesländern eine europaweite Verantwortung für 
diese Kulturlandschaftslebensräume. Streuobstwiesen befin-
den sich zumeist in Ortsrandlage, ein Schutzbedarf resultiert 
daher aus der Inanspruchnahme für Bebauungen. Für einen 
wirksamen Schutz wurden vergleichsweise strenge Anfor-
derungen an den Ausgleich und damit gleichzeitig an die 
Möglichkeit der Erteilung einer Ausnahme vom gesetzlichen 
Biotopschutz formuliert. Es soll für Streuobstbestände ana-
log zu § 9 WaldG Baden-Württemberg ein Erhaltungsgebot 
gelten. Dies wurde bereits 1983 von der Landesanstalt für 
Umwelt (LfU) in der Veröffentlichung „Schutz von Streuobst-
beständen“ vorgeschlagen. 

 Zu 5.: Neufassung des § 34 
 Die nun aufgeführten Schutzgebiete haben alle eine Natur-

schutzfunktion und sind bedeutsam für den Erhalt der Arten-
vielfalt. Pestizide sind toxisch und tragen maßgeblich zum 
Artensterben bei. Auch in Schutzgebieten nimmt das Artens-
terben drastische Ausmaße an. So wurde in der Studie: „More 
than 75 percent decline over 27 years in total flying insect 
biomass in protected areas“ nachgewiesen, dass zwischen 
den Jahren 1989 und 2015 die Biomasse von Fluginsekten 
in Schutzgebieten in Deutschland um mehr als 75 % zurück-
gegangen ist. 

 Pestizide wirken sich in vielfacher Hinsicht auf Lebensräume, 
Pflanzen und Tiere aus. Direkte Folgen sind tödliche Auswir-
kungen auf vermeintliche Schädlinge – aber auch „Kollateral-
schäden“ an anderen Tieren und Pflanzen. Die Reduktion des 
Vorkommens einzelner Arten wirkt sich indirekt über die Nah-
rungskette auf andere Lebewesen aus und nimmt ihnen die 
Lebensgrundlage. Gleichzeitig schaffen Pestizide Formen der 
Landwirtschaft, die natürliche Lebensräume zerstören: Mo-
nokulturen, enge Fruchtfolgen oder nicht heimische Früchte 
zerstören das eingespielte Gleichgewicht. Es ist nicht einfach, 
den Einfluss von Pestiziden auf die biologische Vielfalt aus 
dem Bündel an Einflussfaktoren herauszufiltern. Dass dieser 
Einfluss groß ist, wurde in einer 2010 veröffentlichten, euro-
paweiten Studie deutlich: Von dreizehn untersuchten Faktoren 
der landwirtschaftlichen Intensivierung hatte der Gebrauch 
von Insektiziden und Fungiziden die schädlichsten Auswir-
kungen auf die Biodiversität. Die Artenvielfalt in Europa kann 
also nur erhalten werden, wenn die Verwendung von solchen 
Mitteln in großen Teilen der Landwirtschaft auf ein Minimum 
beschränkt wird (Geiger u.a. 2010: „Persistent negative effects 
of pesticides on biodiversity and biological control potential 
on European farmland“). Zu den gleichen einschlägigen Er-
gebnissen kommt eine große internationale Überblicksstudie 
der Vereinten Nationen zur Rolle der Insekten als Bestäuber 
in der Lebensmittelproduktion (IPBES 2016). 

 Zu 6.: Änderung des § 71 
 Um den Betroffenen eine Anpassung zu ermöglichen, wird 

eine Übergangsfrist eingeführt. 
 Zu 7.: Aufgrund der Gesetzesänderung ist die Inhaltsübersicht 

entsprechend anzupassen. 
 Zu Artikel 2: Änderung des Landwirtschafts- und Landeskul-

turgesetzes 
  
Einfügung der §§ 2a und 2b 

§ 2a 
Die ökologische/biologische Produktion bildet ein Gesamtsys-
tem der landwirtschaftlichen Betriebsführung und der Lebens-
mittelproduktion, die u.a. auf beste umweltschonende Praktiken, 
ein hohes Maß der Artenvielfalt und den Schutz der natürlichen 
Ressourcen abzielt (Erwägungsgrund (1) zur Verordnung (EG) Nr. 
834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007). Ein auf der Grundlage 
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 betriebener ökologischer Land-
bau ist unter anderem aufgrund der strengen Beschränkung des 
Einsatzes von Pestiziden schonender für die Artenvielfalt (San-
ders, Hess (2019): „Leistungen des ökologischen Landbaus für 
Umwelt und Gesellschaft“). Um dem Insektensterben wirksam 
gegenzusteuern wird das Ziel festgelegt, den Anteil der ökolo-
gischen Landwirtschaft stetig auszubauen, wobei bis zum Jahr 

2025 mindestens 25 %, bis 2035 mindestens 50 % der landwirt-
schaftlichen Flächen gemäß den Grundsätzen des ökologischen 
Landbaus gemäß der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und des 
Gesetzes zur Durchführung der Rechtsakte der Europäischen 
Gemeinschaft oder der Europäischen Union auf dem Gebiet des 
ökologischen Landbaus (Öko-Landbaugesetz – ÖLG) in der je-
weils gültigen Fassung bewirtschaftet werden sollen. 

§ 2b 
Pestizide wirken sich in vielfacher Hinsicht negativ auf Lebensräu-
me, Pflanzen und Tiere aus. Direkte Folgen sind tödliche Auswirkun-
gen auf vermeintliche Schädlinge – aber auch „Kollateralschäden“ 
an anderen Tieren und Pflanzen. Die Reduktion des Vorkommens 
einzelner Arten wirkt sich indirekt über die Nahrungskette auf ande-
re Lebewesen aus und nimmt ihnen die Lebensgrundlage. Gleich-
zeitig schaffen Pestizide Formen der Landwirtschaft, die natürliche 
Lebensräume zerstören: Monokulturen, enge Fruchtfolgen oder 
nicht heimische Früchte zerstören das eingespielte Gleichgewicht. 
Es ist nicht einfach, den Einfluss von Pestiziden auf die biologische 
Vielfalt aus dem Bündel an Einflussfaktoren herauszufiltern. Dass 
dieser Einfluss groß ist, wurde in einer 2010 veröffentlichten, eu-
ropaweiten Studie deutlich: Von dreizehn untersuchten Faktoren 
der landwirtschaftlichen Intensivierung hatte der Gebrauch von 
Insektiziden und Fungiziden die schädlichsten Auswirkungen auf 
die Biodiversität. Die Artenvielfalt in Europa kann also nur erhalten 
werden, wenn die Verwendung von Mitteln in großen Teilen der 
Landwirtschaft auf ein Minimum beschränkt wird. Deshalb muss 
der Einsatz von Pestiziden reduziert werden (Geiger u.a. 2010: 
„Persistent negative effects of pesticides on biodiversity and bio-
logical control potential on European farmland“). Zu den gleichen 
einschlägigen Ergebnissen kommt eine große internationale Über-
blicksstudie der Vereinten Nationen zur Rolle der Insekten als Be-
stäuber in der Lebensmittelproduktion (IPBES 2016). 
Zu Artikel 3: Inkrafttreten 
Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten.“ 

Warthausen, den 20.09.2019 
gez. 
Wolfgang Jautz 
Bürgermeister 

Mitteilungen aus der Verwaltung

Kinderferienprogramm -  
Dankeschön an alle Beteiligten 
Das diesjährige Sommerferienprogramm war wieder ein voller 
Erfolg. 
Die interessanten und abwechslungsreichen Angebote wurden 
gerne angenommen. 
Wir möchten uns daher bei allen Mitwirkenden, die sich am dies-
jährigen Sommerferienprogramm beteiligt haben, recht herzlich 
für ihren großen Einsatz und dem Engagement bedanken. 
Eine große Anzahl Kinder aus der Gemeinde hatte durch das 
Sommerferienprogramm die Möglichkeit Spaß und Gemeinschaft 
zu erleben. 
Wir haben wieder viele positive Rückmeldungen der Eltern und 
Kinder bekommen. 
Dafür sagen wir allen Mitwirkenden ein herzliches Dankeschön. 
Wir würden uns freuen, wenn nächstes Jahr wieder ein abwechs-
lungsreiches Angebot stattfinden könnte oder sich noch weitere 
Vereine und Gruppen zum Mitmachen bereit erklären würden. 
Wolfgang Jautz, Bürgermeister 
 
SWR-Fernsehen drehte in Warthausen  
Der SWR berichtet am Montag, 23.09.2019 abends in der Lan-
desschau über die Bananenstaude im Garten von Familie Bam-
mert in Warthausen. 
Die Aufzeichnung mit verschiedenen Beteiligten wurde am 
18.09.2019 gedreht. 
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Sehr geehrte Autoren,

aufgrund des Feiertages Tag der Deutschen  
Einheit wird folgender Redaktionsschluss 
vorgezogen:

Veröffentlichung 04.10.2019
Redaktionsschluss 01.10.2019, 09.00 Uhr

Wir bitten um Beachtung 
Der Verlag

Vorgezogener
Redaktionsschluss

Fundamt

Das Fundamt informiert: 
Folgende Gegenstände können während der üblichen Öffnungs-
zeiten im Rathaus, Zimmer 2, abgeholt werden: 
- 2 Schlüsselbunde 
Auf der Homepage der Gemeinde ist die Rubrik „Fundamt“ ein-
gerichtet. Sobald ein Fundgegenstand beim Rathaus abgegeben 
wird, findet man diesen unter www.warthausen.de/fundamt 

Die Feuerwehr informiert

Freiwillige Feuerwehr
Altersabteilung 
Wir treffen uns am Mi. 25.09.2019 um 19:30 Uhr im Feuerwehrhaus

Vorankündigung 
Am Sonntag, den 6. Oktober 2019, trifft sich die Gesamtwehr um 
10 Uhr zu einem Gruppenfoto in Ausgehuniform (Mütze, kurzes 
Hemd, Krawatte und schwarze Schuhe) am Gerätehaus. Sofern 
keine Ausgehuniform vorhanden ist (Altersabteilung, Kinder- und 
Jugendfeuerwehr), bitte Feuerwehr T-Shirt und Weste anziehen.  
Bei schlechtem Wetter wird der Termin unter Umständen verlegt.

Veranstaltungen

Informationsveranstaltung 
Rund um das Thema Pflege 
Termin, 9. Oktober 2019, 14:30 Uhr 
im Rathaus Warthausen 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
pflegende Angehörige, neu Betroffene und Interessierte, 
am 9. Oktober 2019 um 14:30 Uhr laden wir zum ersten Mal 
herzlich zur Informationsveranstaltung rund um das Thema Pfle-
ge ins Rathaus, Sitzungssaal, Alte Biberacher Straße 13, 88447 
Warthausen ein. 
Was tun, wenn ein Partner pflegebedürftig wird, die Eltern alleine 
nicht mehr zurechtkommen oder gar zum Pflegefall werden? Wie 
bereite ich mich darauf vor? Gibt es Alternativen zum Pflegeheim? 
Der Pflegestützpunkt bietet Information und Beratung im „La-
byrinth der Pflegeleistungen“ – individuell, vertraulich, neutral. 
Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen. 
Die Teilnahme an der Infoveranstaltung ist kostenlos. 
Kontakt: LRA BC Pflegestützpunkt BW Frau Hybner, 07351 52-
7613 oder 
Gemeinde Warthausen Melanie Bareth, 07351 5093-49 

ALLES AUF EINEN BLICK
GEMEINDEKONTAKTE 
Gemeindeverwaltung Warthausen
Alte Biberacher Straße 13, 88447 Warthausen
Tel. 0 73 51 / 50 93-0, Fax 0 73 51 /50 93-23
Internet www.warthausen.de
E-Mail: gemeinde@warthausen.de

Jeden Mitarbeiter erreichen Sie unter seiner persönlichen
E-Mail-Adresse (nachname@warthausen.de)
z. B. jautz@warthausen.de

Bürgermeister Wolfgang Jautz -27
Birgit Jakobson (Vorzimmer Bürgermeister) -16

Haupt- / Bauamt: Anja Kästle -13
Angela Hecht (Bürgerbüro)  -11
Rebecca Schmucker (Bürgerbüro)  -12
Patrick Christ (Hoch- und Tiefbau, Friedhofsamt) -43
Beate Eckert (Ordnungsamt, Bauamt, Grundbuchamt)  -48
Margot Pfänder (Soziales, Standesamt) -24
Melanie Bareth (Kinder, Familie, Senioren) -49

Kämmerei: Michaela Schuhmacher  -15
Bärbel Fischbach (Kasse)  -45
Roland Fritzenschaft (Steueramt)  -14
Annette Bundschu (Liegenschaften) -42
Nico Thanner (Anlagenbuchhaltung) -28
Bauhof: Helmut Stöhr Tel. 82 84 10
 Fax 57 57 80
 E-Mail: bauhof@warthausen.de
Öffnungszeiten Rathaus
Montag bis Donnerstag   8:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
Mittwoch außerdem 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag    8:30 Uhr bis 12:30 Uhr

 
Durchwahl

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 
 

 
 

 

WICHTIGE RUFNUMMERN FÜR DEN ÄRZTLICHEN
BEREITSCHAFTSDIENST

LANDKREIS BIBERACH UND EHINGEN

Rettungsdienst: 112
Allgemeiner Notfalldienst: 116117
Kinderärztlicher Notfalldienst:  0180 / 1929343
Augenärztlicher Notfalldienst:   0180 / 1929350

Biberach
(Allgemeiner Notfalldienst)
Kliniken Landkreis Biberach - Kreisklinik Biberach, 
Ziegelhausstraße 50, 88400 Biberach
Sa, So und FT 08 - 22 Uhr

Biberach
(Ärztlicher Bereitschaftsdienst für Kinder und Jugendliche)
Zentrale Kinderärztliche Notfallpraxis und die Notfallaufnahme in der 
Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin Ulm, Eythstraße 24,
89075 Ulm
Mo bis Fr: 19 - 8 Uhr, Sa, Sonn- und Feiertag: 8 - 8 Uhr (*)
(*) Außerhalb der Öffnungszeiten übernimmt die Notfallaufnahme der Universitätsklinik für Kin-
der- und Jugendmedizin Ulm die Versorgung der Patienten. Der ärztliche Bereitschaftsdienst 
ist wie bisher unter der Telefonnummer 01801 929343 zu erreichen.

 
 

 
 

 

 

-

NOTFALL-RUFNUMMERN 
Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst 112
Polizei 110
Ärztlicher Notdienst 116 117
Kinderärztlicher Notdienst 0180 / 1929343
Krankentransport 19222
Wasser- und Gasversorgung 9030
Ambulante Hospizgruppe Biberach 07351 / 14944
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Voranzeige 
Basar -Alles rund um´s Kind- in Oberhöfen 
mit Verkauf von Kaffee, Kuchen und Saiten 
Einlass für Schwangere ab 10.30 Uhr. 
Wann: Samstag, 12. Oktober 2019 von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
Wo: Gemeindehaus Oberhöfen 
Wie: Selbstverkauf 
Wer: Basar Team Oberhöfen 
Der Erlös von Kaffee, Kuchen und Saiten kommt der KiTa „Stern-
schnuppe“ Oberhöfen zu Gute 
Infos und Tischreservierungen bei Melanie Layer, 
Tel.: 0157/38365182 

Kleine Galerie

im Rathaus Warthausen, Obergeschoss 
Ausstellung 

„Die bunte Vielfalt des Lebens...“ 

von Renata Nimtz 
16.09.-25.10.2019 

zu den Öffnungszeiten

Evang. Kirchengemeinde Warthausen

Evang. Pfarramt:
Pfarrer Hans-Dieter Bosch
Martin-Luther-Str. 6
88447 Warthausen

Telefon (07351) 13914
E-Mail: Pfarramt.Warthausen@elkw.de
Seelsorge in den P�egeheimen:
Pfarrer Herbert Seichter, Attenweiler, Tel. 07357-856
Bankverbindung für Spenden:
Evang. Kirchengemeinde Warthausen
IBAN: DE73 6545 0070 0000 2600 22
Bitte Spendenzweck nicht vergessen.

Kirchliche Nachrichten

Freitag, 20.09. 
10.00 Uhr Schemmerberg, Pflegeheim Römergarten: Evange-

lischer Gottesdienst. 

Sonntag, 22. September – 14. Sonntag nach Trinitatis 
10.30 Uhr Biberach, Hölzle: Herzliche Einladung zum Ge-

meindefest im Grünen auf dem Hölzle-Gelände in 
BC-Bergerhausen (siehe unten). 

Dienstag, 24.09. 
10.00 Uhr Schemmerhofen, Pflegeheim St. Klara: Evangelischer 

Gottesdienst 

Mittwoch, 25.09. 
14.30 Uhr SENIORENKREIS  

Donnerstag, 26.09. 
08.15 Uhr Eltern-Kind-Gruppe 1 im Bodelschwingh-Gemein-

dezentrum 
09.45 Uhr Eltern-Kind-Gruppe 2 im Bodelschwingh-Gemein-

dezentrum 
19.30 Uhr Sitzung des Kirchengemeinderates 
19.30 Uhr Posaunenchor 

Sonntag, 29. September – 15. Sonntag nach Trinitatis 
09.30 Uhr Warthausen: Evangelischer Gottesdienst im Gemein-

dezentrum. 
 (Pfarrer Hans-Dieter Bosch) 

Herzliche Einladung zum SENIORENKREIS im evangelischen 
Gemeindezentrum: 
Wir treffen uns wieder am Mittwoch, den 25. September. An 
diesem Nachmittag werden wir uns mit Lui, einer Zeichentrick-
figur der 70ziger Jahre, befassen.  Der italienische Cartoonist 
Osvaldo Cavandoli (1920–2007) hat 1969 die international be-
kannte Zeichenfigur erschaffen. Sie war sowohl im Fernsehen 
als auch im Kino zu sehen: Ein großnasiges, sehr emotionales, 
häufig nörgelndes weißes Linienmännchen auf einfarbigem (meist 
blauem oder grünem) Hintergrund. 
Mit Filmbeispielen soll das allzu Menschliche der Kurzfilme be-
sprochen werden. Herzliche Einladung zum SENIORENKREIS 
von 14.30 bis 16.30 Uhr. Neben dem kurzweiligen Thema bleibt 
auch noch viel Zeit zum Gespräch; dazu gibt es natürlich Kaffee 
und Kuchen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Wenn 
Sie uns einen Hinweis geben, holen wir Sie auch mit dem Pkw 
ab (Pfarramt: 07351 - 13914).  

Herzliche Einladung zu einem „Vergiss-mein-nicht-GOTTES-
DIENST“ am Sonntag, den 29. September um 9.30 Uhr in der 
Friedenskirche in Biberach.  Die katholischen wie die evange-
lischen Kirchengemeinden sowie die Lebenshilfe Biberach, der 
Landkreis Biberach und die Selbsthilfegruppe für Angehörige 
von demenzkranken Menschen laden zu diesem ökumenischen 
Gottesdienst ein. 

HERAUSGEBER: 
Bürgermeisteramt Warthausen
Tel. (0 73 51) 50 93-0, Fax (0 73 51) 50 93-23
E-Mail: gemeinde@warthausen.de
Internet: www.warthausen.de

Sprechzeiten: 
Montag, Dienstag, Donnerstag 8.30 bis 12.00 Uhr
Mittwoch 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr
Freitag 8.30 bis 12.30 Uhr

Verantwortlich für den amtlichen Teil:
Der Bürgermeister

Herstellung und Vertrieb:
Druck + Verlag Wagner, GmbH & Co. KG
Max-Planck-Str. 14, 70806 Kornwestheim
Tel.: (0 71 54) 82 22-0, Fax: (0 71 54) 82 22-10

Verantwortlich für den Anzeigenteil:
Ralf Berti, E-Mail: anzeigen@duv-wagner.de
Anzeigenberatung Tel.: (0 71 54) 82 22-0
Anzeigenschluss: Mittwoch, 14.00 Uhr

Erscheint wöchentlich freitags

Titelbild: Oberschwaben-Tourismus GmbH, Bad Schussenried

Impressum
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Am Sonntag, dem 22. September lädt die Evangelische Gesamt-
kirchengemeinde Biberach alle Gemeindeglieder, Bürgerinnen und 
Bürger der Stadt und der umliegenden Dörfer zum „Gemeindefest 
im Grünen“  ins Hölzle ein. Um 10:30 Uhr wird das Fest mit einem 
Open-Air-Gottesdienst unter Mitwirkung aller Pfarrerinnen und Pfar-
rer, den evangelischen Kindergärten, der Winterhölzle-Band und 
einiger Konfirmanden eröffnet (bei schlechtem Wetter wird der Got-
tesdienst in der Mehrzweckhalle auf dem Hölzle-Gelände gefeiert).  
Zudem wird Pfarrerin Daniela Bleher von Dekan Hellger Koepff im 
Gottesdienst offiziell verabschiedet. Anschließend können Sie beim 
gemeinsamen Mittagessen und Kaffee und Kuchen entspannen 
und der Musik des Biberacher Harmonika Orchesters lauschen. 

Kath. Pfarramt:
Pfarrer Wunibald Reutlinger
Heggelinstr. 3, 88447 Warthausen
Tel. (07351)72380, Fax (07351) 76535
E-Mail: StJohannes.Warthausen@drs.de

Homepage: http://stjohannes-warthausen.drs.de
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.00 - 11.00, außerdem Mi. 16.00 - 18.00

Kath. Kirchengemeinde Warthausen

Freitag, 20.09. 
St. Maria Birkenhard 
14.00 Uhr Trauerfeier; anschl. Beerdigung von Helene Augustin 
Pfarrkirche Warthausen 
18.00 Uhr Rosenkranz 
18.30 Uhr Eucharistiefeier 
   † Artur Elsässer 
   † Maria Rieger 
  
Sonntag, 22.09., 25. Sonntag im JKr.  
Pfarrkirche Warthausen 
08.45 Uhr  Eucharistiefeier 
   † Eugen Berg 
   † Franz Fisel 
   † Eva und Hans Schütz 
Heggelinhaus Warthausen 
14.00 Uhr Sommerfest des Fördervereins der Chöre Tonika 
 (16.00 Uhr Gesang in der Kirche) 

St. Maria Birkenhard 
10.15 Uhr Wort-Gottes-Feier 

Montag, 23.09. 
Pfarrkirche Warthausen 
07.45 Uhr Schülergottesdienste Kl.1-4 

Mittwoch, 25.09.  
St. Maria Birkenhard 
18.00 Uhr Rosenkranz 
18.30 Uhr Eucharistiefeier 
   † Eugenie und Georg Czaja 
   † Ursula Soworka 
   † Maria und Albert Soworka 

Freitag, 27.09. 
Pfarrkirche Warthausen 
18.00 Uhr Rosenkranz 
18.30 Uhr Eucharistiefeier 

SOMMER

FEST
Kinder- und Mädchenchores

 Tonika

Förderverein des

22.Sep

14.00 Uhr 
Kaffee und Kuchen
16.00
Gesang in der Kirche

Heggelinhaus Warthausen

Herzliche Einladung 
zum Sommerfest des Fördervereins der Chöre Tonika. 
Freuen Sie sich am 22.09. ab 14.00 Uhr auf ein gemütliches Bei-
sammensein bei Kaffee und Kuchen im Heggelinhaus in Wart-
hausen. 
Ab 16.00 Uhr singen die Tonika Kizz und der Mädchenchor To-
nika in der Kirche St. Johannes unter anderem Werke von John 
Rutter, H.Kappeler, Metallica. 
Eintritt frei. 

Bustageswallfahrt nach Hegne am 05. Oktober 2019 
Zusammen mit der Kirchengemeinde Mittelbiberach möchten 
wir am Samstag, den 5. Oktober eine Buswallfahrt zur Seligen 
Schwester Ulrika nach Hegne anbieten. 
Die Abfahrt ist um 7:40 in Warthausen (Bußhaltestelle Schule) und 
7:45 in Birkenhard (Kirche), 11:00 Wallfahrtsmesse in der Krypta, 
anschließendes Mittagessen, dann Präsentation im Haus Ulrika 
mit Schwester Maria Jacobe oder Zeit zur freien Verfügung. Ab-
schluss mit Kaffee und Kuchen, Abfahrt in Hegne um 16 Uhr. 
Die Fahrtkosten betragen 18,- Euro pro Person zuzügl. Mittag-
essen und Kaffee. 
Anmeldung im Pfarrbüro Warthausen, Tel. 07351/72380 bis zum 
27. September 2019 
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Öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderates 
Am 25.09.2019 um 19:30 findet im Kindergarten St. Elisabeth, 
Warthausen eine Sitzung des Kirchgemeinderates Warthausen 
statt. Für die Tagesordnung sind folgende öffentliche Punkte 
vorgesehen: 
- Regularien 
- KiTa: Pläne für Umbau im Bestand 
- KGR Wahlen: Wie sieht´s aus? 
- Außenanlage von Heggelinhaus und Kirche 
- Berichte aus den Ausschüssen 
- Termine, Wünsche und Sonstiges 
Interessierte Gemeindemitglieder sind herzlich willkommen. 
  
Öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderates 
Am 26.09.2019 um 20:00 findet im Gemeindehaus, Birkenhard 
eine Sitzung des Kirchgemeinderates Birkenhard statt. Für die 
Tagesordnung sind folgende öffentliche Punkte vorgesehen: 
- Regularien 
- KGR Wahlen: Wie sieht´s aus? 
- Josefskirche 
- Berichte aus den Ausschüssen 
- Fragen, Wünsche und Sonstiges 
Interessierte Gemeindemitglieder sind herzlich willkommen. 
  
Am Samstag 28. September Papier- und Kleidersammlung  
Die nächste Papier- und Kleidersammlung ist am Samstag, den 
28. September. Sie wird wieder in der Art durchgeführt wie schon 
im Frühjahr: In Warthausen und Birkenhard können in der Gara-
ge des Pfarramts  und in der  Garage von Irmgard und Fried-
rich Weiler (Schulstr.12  - Tel. 74556)  Kleider und gebündelte 
Zeitungen (kein Mischpapier und Kartonagen) am Freitag, 27. 
September ab 14.00 Uhr und am Samstagmorgen bis 10.00 Uhr 
deponiert werden. - In Oberhöfen, Herrlishöfen, Galmutshö-
fen, Barabein  wird die Jugend von der „Galmutshöfer Hütte“ 
die Sammlung ab 9.00 Uhr in der gewohnten Form durchführen. 
Papier und Kleiderspenden aus Röhrwangen bitte nach Wart-
hausen in die Garage des kath. Pfarramts mitbringen! 
  
Wir suchen Verstärkung für unseren Besuchsdienst 
Die meisten Senioren freuen sich, wenn beim 80–er Geburts-
tag oder gar beim 90-er jemand von der Gemeinde kommt und 
gratuliert. 
Die ehrenamtlichen Mitarbeiter vom Besuchsdienst der kath. Kir-
chengemeinde Warthausen und Birkenhard besuchen die Senio-
ren zum 80. Geburtstag. Einen regelmäßigen Besuch gibt es dann 
immer vor Weihnachten und zu den folgenden Geburtstagen. 
Da manche unserer Mitarbeiter seit vielen Jahren das Ehrenamt 
ausüben und selbst das Besuchsdienstalter erreicht haben, be-
nötigen wir dringend Verstärkung. 
Es ist meistens ein dankbarer Dienst, der Herzen öffnet, Gesprä-
che über „Gott und die Welt“ ermöglicht, der Kontaktbrücken baut 
und beide Seiten, den Besuchten und den Besucher, bereichert 
zurücklässt. 
Es braucht etwas Mut und die Fähigkeit, auf andere zu zugehen. 
Dabei schenkt es aber das gute Gefühl, auf ganz konkrete Weise 
Nächstenliebe zu üben. 
Es ist zudem der Ur-Auftrag Jesu: „ Geht hinaus und erzählt allen 
von der Liebe Gottes.“ 
Man würde den Auftrag Jesu für heute so übersetzen: „Traut 
euch, andere zu besuchen, von ihrem Leben zu erfahren, von 
eurer Hoffnung etwas zu teilen und gebt ganz praktisch Zuwen-
dung und Wertschätzung weiter.“ 
Frau Junginger, Tel. 73633 und Frau Kröll, Tel. 73876 sind die 
Ansprechpartnerinnen für den Besuchsdienst. Bei Fragen dürfen 
Sie aber auch gerne sich beim Kath. Pfarramt Tel. 72380 (E-Mail: 
StJohannes.Warthausen@drs.de) melden. 
Allen, die bisher schon Besuchsdienste übernehmen, sei an die-
ser Stelle unser Dank und Respekt ausgesprochen. 

Familien-Bildungsstätte der evangelischen  
Gesamtkirchengemeinde Biberach 
Treffpunkt in Warthausen für Eltern mit Kindern 
von 1 - 3 Jahren 
Eltern/Kind/Gruppe Warthausen 
Am Donnerstag 10. Oktober startet die Eltern/Kind/Gruppe von 
8.15 - 9.45 Uhr im Evang. Bodelschwingh-Gemeindezentrum 
Warthausen 
Anmeldung bitte bei Petra Sontheimer, Erzieherin, Tel.: 07351/ 
7 97 67 20 

Veranstaltungen  
Vereine    Organisationen

Spaß- und Spieletreff 
Birkenhard

26.09.19
24.10.19
21.11.19
12.12.19
23.01.20

• Du bist zwischen 8 und 13 Jahre alt?
• Du möchtest lachen und etwas unternehmen?
• Du möchtest werkeln, backen, action, 
  Spiele spielen und vieles mehr?

Kontakt: 07351/827624

Dann sei dabei !!!
Unser Team aus Eltern und Jugendlichen lädt 
euch ein, einmal pro Monat gemeinsam etwas zu 
erleben. 
Wir treffen uns donnerstags im Gemeindehaus 
Birkenhard von 17.00  bis 18.30 Uhr.

Wir freuen uns auf euch!

13.02.20
12.03.20
02.04.20
14.05.20
18.06.20
09.07.20

Genaue Termine:

Jahrgang 1942 - 1943

Liebe Jahrgängerinnen und Jahrgänger, 
unser nächstes Treffen findet am 
Mittwoch, den 25. September 2019 ab 14.30 Uhr 
im Cafè Passarelli statt. 

Z488 Kleintierzuchtverein Warthausen

Der Kleintierzuchtverein möchte sich auf diesem Wege bei dem 
Musikverein Warthausen für die musikalische Unterhaltung so-
wie bei den Bogenschützen für das Unterhaltungsprogramm bei 
unserem Sommerfest bedanken. 
Unseren besonderen Dank gilt natürlich allen Besuchern sowie 
dem Förderverein Pflegezentrum Schlosspark Warthausen. 
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Liederkranz

Chorprobe 
Am Freitag, 20.09.2019 findet um 19.30 Uhr die Hauptprobe für 
unser Konzert in der Festhalle statt. 
Bitte vollzählig erscheinen. 

Musikverein Warthausen

Jugendbereich:  
Am heutigen Freitag, 20.September findet für alle Eltern der Kin-
der des Jugendorchesters und des Jugendensembles ein Eltern-
abend statt. Wir besprechen unter anderem die Probezeiten für 
das Schuljahr 2019/2020. 
  
Blasorchester: 
Am Dienstag, 24. September findet um 20.00 Uhr unsere nächs-
te Probe statt. 
  
Musikerinnen und Musiker aus der Gesamtgemeinde gesucht 
für unser Herbstkonzert 2019, unter dem Motto: „Grenzenlo-
se Freiheit“ , inspiriert durch den innerdeutschen Mauerfall 
vor 30 Jahren. 
Sie haben sich schon länger mit dem Gedanken befasst einmal 
wieder in einer Kapelle zu spielen und hatten bis heute noch nicht 
den richtigen Anlass gefunden? 
Wir, der Musikverein Warthausen bieten Ihnen nun die Möglichkeit 
beim diesjährigen Konzert in Form eines Projektes mitwirken zu 
können. Ihr Engagement ist auf einen begrenzten Zeitraum von 
September bis November mit dem Abschluss des Herbstkonzerts 
angelegt. Sie werden in den ersten Proben nach ihren Wünschen 
und Können in die Kapelle integriert um dort Ihrem lang ersehnten 
Wunsch nachkommen zu können. 
Unser Konzert findet am 16.11.2019 in der Festhalle von Wart-
hausen statt. Die Proben des Musikvereins werden in der Regel 
jeden Dienstag von 20:00 - 22:00 Uhr abgehalten, ebenfalls ha-
ben wir zwei Probenwochenenden zur Vervollständigung unseres 
Könnens eingeplant. 
Trauen Sie sich und machen Sie bei unserem Projekt mit, wir freu-
en uns schon heute auf Sie. Weitere Fragen beantwortet Ihnen 
Gerne unser Dirigent Peter Schuck, Tel. 07351-829913 oder un-
ser Vorsitzender Musikalisch Patrick Stiller, Tel. 07351-5777214. 
  
Bläserklasse an der Sophie-La-Roche-Schule 
Das neue Schuljahr hat begonnen, und auch das Bläserklassen-
projekt des Musikvereins Warthausen an der Sophie-La-Roche 
Schule geht in seine 7. Auflage. Alle die zum neuen Schuljahr in 
die 3. Klasse kommen, können daran teilnehmen. Für den Neu-
start im Schuljahr 2019/2020 sind noch Plätze frei. Hat Ihr Kind 
Lust ein Instrument zu erlernen und mit anderen gemeinsam zu 
musizieren? Dann können Sie sich gerne noch beim Bläserklas-
senleiter Peter Schuck (peter@family-schuck.de) oder über MV 
Warthausen, Postfach 1154, 88445 Warthausen anmelden. Das 
Anmeldeformular finden Sie auf unserer Homepage: 
www.musikverein-warthausen.de 

TSV Warthausen

Abteilung Fußball
Nächste spiele 
SGM I und ll spielen auswärts beim FC Mittelbiberach Anpfiff 2. 
13:15 Uhr 1. 15 Uhr 
Damen spielen um 11 Uhr gegen den SV Achberg in Warthausen  

Abteilung Tischtennis
Warthauser Tischtennismannschaften starten erfolgreich 
in die Saison, die Herren II gewinnen in einem aufregenden 
Spiel gegen Birkenhard I 
Um die Frühform unserer ersten Jugendmannschaft zu überprüfen 
wurde gegen den SV Rißegg ein Testspiel vereinbart. In der Auf-
stellung Jana Hauser, Rebekka Koch, Samuel Bracq und Martin 
Zimmermann gelang ein hervorragender 9:2 Sieg. Lediglich die 
Doppel waren ausbaufähig, das künftige Spitzendoppel Hauser/
Bracq konnte das Spiel in 4 Sätzen gewinnen, jedoch Koch/Zim-
mermann merkte man an, dass noch kein gemeinsames Training 
erfolgt war. Stammspieler und Stammpartner von Koch (Richard 
Zukunft) wird jedoch wieder in der Runde eingreifen und unsere 
Topmannschaft verstärken. Zimmmermann wird demnächst sein 
erstes Pflichtspiel im Warthauser Trikot (Jungen II) machen, konn-
te aber auch schon in dem Testspiel mit einem Sieg und einer 
Niederlage zum Erfolg beitragen. 
Beim ersten Spieltag der Herren I und II des TSV Warthausen 
spielte jeweils der Dritte des Vorjahres gegen den Aufsteiger. So-
mit war die Favoritenrolle klar bei den Warthausern. 
Leider fiel mit Greischel im Einzel wie im Doppel ein wichtiger 
Spieler der ersten Mannschaft aus, dennoch gab es ein standes-
gemäßes Ergebnis. Und das obwohl bei den Gegnern ein starkes 
Spitzenpaarkreuz (Reimann/Zieger) an die Platte ging, das gleich 
Laub/Hauser im Doppel (zwar knapp) das Nachsehen gab. Beide 
anderen Doppel gingen aber souverän an Warthausen. In den Ein-
zeln gab es 2 äußerst knappe Ergebnisse. Berg und Ersatzmann 
Timo Reichle mussten sich lange strecken, um ihre 5-Satz-Spiele 
nach Hause zu bringen. Rückkehrer Tobias Schmid war 2x in 4 
Sätzen erfolgreich, Udo Laub, Franz Hauser und Tobi Hini ließen 
nichts anbrennen und tüteten den klaren 9:1 Sieg ein. 
Auch die Zweite des TSV Warthausen war leichter Favorit, je-
doch war die Sache nicht so klar. Birkenhards Topmannschaft ist 
zwar Aufsteiger, aber im gemeindeinternen Duell gelten manch-
mal seltsame Gesetze. Auch hier gab es 2 Doppelsiege für die 
Heimmannschaft. Martin Reichle/Matthias Schmid holten 3 klare 
Sätze, Timo Reichle/Dirk Klippel hatten Ihre Probleme mit dem 
Spitzendoppel der Gäste. Im ersten und dritten Satz führten sie 
10:6 und mussten doch das 10:10 hinnehmen. Im ersten ge-
wannen dann die Birkenharder R. Weiler/Heim, der dritte ging 
zum Glück an unsere Mannschaft. Die Sätze 2 und 4 gingen 
klar an Warthausen. Das vordere Paarkreuz von Warthausen mit 
Klippel und Schmid überzeugten im ersten Spiel. Timo Reichle 
musste sehr kämpfen und verlor dennoch nach einem Matchball. 
Das glich Martin Reichle mit einem klaren 4 Satz-Sieg wieder 
aus. Reinhold Branz- nach langer Verletzungsauszeit - war noch 
nicht auf dem spielerischen Niveau des Vorjahres, konnte aber 
dennoch sein Spiel sicher gewinnen. Anders Peter Grimm, der 
von vorneherein gegen Jentzmyk auf verlorenem Posten stand 
(meinte er zumindest...). Nach dem 6:11 im Ersten fing er sich 
aber und glaubte schließlich an sich, steigerte sich und gewann 
doch noch in 5 Sätzen. Nachdem Dirk auch sein 2. Spiel sicher 
nach Hause brachte, musste Schmid lange hadern und kämpfen 
um zumindest an Roland Weiler dran zu bleiben. Nach knapper 
Niederlage im ersten Satz konnte er den Zweiten ähnlich knapp 
gewinnen. Der Dritte ging wieder zu neun an Weiler, im Vierten 
sah Weiler bei 8:3 Führung wie der Sieger aus. Doch einige gute 
Punkte brachten Schmid mit 11:8 in den Fünften. Auch dort star-
tete Weiler besser und hatte bei 10:7 3 Matchbälle, die Schmid 
mit Glück und Können abwehren und danach seinen zweiten 
Matchball verwandeln konnte. 
Am kommenden Samstag finden folgende Punktspiele statt:
10:00 SV Sulmetingen - Jungen II
13:00 SV Stafflangen - Jungen I
18:00 FC Mittelbiberach - Herren I.
Infos zu Tabellen und Ergebnissen können im Internet unter www.
tsv-warthausen.de abgerufen werden. Ausführliche Spielberich-
te zu den Jugend- und Herrenspielen sind auf dieser Homepage 
unter der Abteilung Tischtennis, Spielberichte nachzulesen. 
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Schützenverein Birkenhard

Metzelsuppe 2019 
Samstag, 28.09.2019 
Metzelsuppe im Schützenhaus von 17:30 – 23:00 Uhr, herzliche 
Einladung an die gesamte 
Gemeinde. 20:00 Uhr Siegerehrung des Jedermannschießen.

Sonntag, 29.09.2019 
Metzelsuppe im Schützenhaus von 11:00 – 15:00 Uhr, warme 
Küche bis 14:00 Uhr. Herzliche 
Einladung an die gesamte Gemeinde. 

Tischtennis Birkenhard

Das erste Spiel in der Bezirksklasse 
war eine wichtige aber schmerzhafte Erfahrung. Gegen favouri-
sierte Warthauser konnten sich die Birkenharder Tischtennisfreun-
de kurz zeigen, aber letztendlich war die Erfahrung der Warthauser 
Spieler etwas zu groß, so dass am Ende ein 2:9 in den Büchern 
steht. Die Punkte für die Birkenharder erspielten das Doppel Al-
exander Jentzmyk und Jürgen Weiler und im Einzel hatte Andreas 
Huwa einen besonderen guten Tag erwischt. Sensationell wie er 
sich immer wieder heranspielte und im 5. Satz dann mit 13:11 
gewinnen konnte. Klasse. Die anderen Mannschaften des SVB 
hatten Spielfrei. 

1. Mannschaft SVB

Mannschaften SVB und TSV

Sonstige Mitteilungen

Landratsamt Biberach
Welt-Alzheimertag 2019 
15. Fachtag Demenz zum Thema „Leben mit 
Demenz: im Spannungsfeld zwischen Sicher-
heit und Selbstbestimmung“  

Das Netzwerk Demenz lädt für Freitag, 20. September 2019, von 
13 bis 17 Uhr zum „Fachtag Demenz“ ins Biberacher Landrat-
samt ein. Das Thema des Fachtags lautet „Leben mit Demenz: 
im Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Selbstbestimmung“. 
Angehörige, ehrenamtlich Aktive sowie Fachkräfte streben oft 
nach Sicherheit, wenn bei Familienmitgliedern, bei zu Betreuen-
den oder Bewohnern Symptome einer Demenz deutlich werden. 
Gleichzeitig steht dieses Bedürfnis oft im Widerspruch zu den 
Bedürfnissen der Betroffenen, möglichst selbstständig und selbst-
bestimmt zu leben. Dieses Dilemma kann für alle Beteiligten be-
lastend sein und zu großem Unbehagen führen. In der Begleitung 
von Menschen mit Demenz geht es aber um den Erhalt und die 
Förderung des Wohlbefindens. Deshalb geht man der Frage nach, 
welche innere Haltung hilfreich und welches Hintergrundwissen 
notwendig sind, um in diesem Spannungsfeld eine gute Balance 
zu erlangen. Christina Kuhn von der Organisation „Demenz Sup-
port Stuttgart“ hält dazu einen einführenden Vortrag. Sie zeigt 
auch die Vielfalt an Möglichkeiten für das unbedingt notwendige 
Engagement einer sorgenden Gemeinschaft und Kommune auf.  
Nach der Pause, in der mehr als 20 ambulante und stationäre 
Hilfeanbieter im Foyer des Landratsamts ihre Leistungen zeigen, 
werden drei 90-minütige Workshops angeboten. Ein Workshop 
befasst sich mit der „Förderung des Wohlbefindens bei Men-
schen mit Demenz zwischen Sicherheit und Selbstbestimmung 
– Beispiele“, ein zweiter mit der Frage: „Wie können pflegende 
Angehörige Belastungen vermindern durch Achtsamkeit und 
Selbstfürsorge?“, und der dritte Workshop thematisiert die „Not-
fallprävention bei Demenz“. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei. Nähere 
Infos unter: www.netzwerk-demenz-bc.de 
 
Das Landratsamt - Straßenamt informiert:  
Stahlschutzplanken im Mittelstreifen der B 30 zwischen 
Barabein und Biberach-Jordanei werden umgerüstet 
Ab Montag, 23. September 2019, werden im Auftrag des Stra-
ßenamtes des Landkreises Biberach die Stahlschutzplanken im 
Mittelstreifen der B 30 von der Anschlussstelle Barabein bis Bibe-
rach-Jordanei in beiden Fahrtrichtungen ausgewechselt. Zur Ver-
besserung der Verkehrssicherheit wird das bisherige Schutzplan-
kensystem durch ein neues durchbruchsicheres System ersetzt. 
Für diese Arbeiten muss je Fahrtrichtung die linke Fahrspur (Über-
holspur) gesperrt werden. Die Sperrung der Überholspuren wird 
bereits am Donnerstag, 19. September, eingerichtet. Um die Si-
cherheit der Verkehrsteilnehmer und der Mitarbeiter der Schutz-
plankenfirma beziehungsweise der Straßenmeisterei zu gewähr-
leisten, wird die Geschwindigkeit im Bereich der Baustelle auf 60 
Kilometer pro Stunde begrenzt. Das Straßenamt rechnet damit, 
dass die arbeitsintensive Umrüstung der Schutzplanken, die 
Sanierung der Entwässerungsrinne und die Instandsetzung des 
Bankettes bis zum 30. November 2019 abgeschlossen werden 
können. 
Die Verkehrsführung und der Bauablauf sind darauf ausgelegt, 
den Verkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen. Deshalb wird 
der insgesamt etwa acht Kilometer lange Streckenabschnitt von 
Barabein bis Biberach-Jordanei in vier Bauabschnitte unterteilt. 
Aufgrund der Verkehrsdichte können zeitweise Einschränkungen 
des Verkehrsflusses jedoch nicht ausgeschlossen werden. Orts-
kundige werden gebeten, den betroffenen Bereich großräumig 
zu umfahren. 
Die Kosten der Maßnahme, rund 1,2 Millionen Euro, werden vom 
Bund getragen.  
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Informationen zur Baustelle können auch im Baustelleninforma-
tionssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg unter www.
baustellen-bw.de abgerufen werden. 
 
Neues STÄRKE-Kursangebot für Eltern 
Starke Eltern - Starke Kinder®  in Biberach 
Für alle Mütter und Väter, die mehr Freude, Leichtigkeit und zu-
gleich mehr Sicherheit in der Erziehung erreichen möchten, bietet 
der Kinderschutzbund Biberach den Kurs „Starke Eltern – Starke 
Kinder® an. Ein neuer Kurs startet am Freitag, 18. Oktober 2019. 
„Eltern sein kann ganz schön anstrengend sein!“: Davon geht 
der weit bekannte und bewährte Elternkurs nach dem Konzept 
des Deutschen Kinderschutzbundes aus. Zum Beispiel wenn 
man alles zehnmal sagen muss, wenn sich das Kind mitten in 
der Stadt auf den Boden schmeißt, weil es seinen Willen nicht 
bekommt oder wenn das Kind tagtäglich seine Sachen auf den 
Boden wirft, obwohl vereinbart war, dass alles weggeräumt wird. 
Und das, obwohl doch eigentlich alle Eltern mehr Spaß mit ihren 
Kindern wollen. 
Die Kursleiterinnen möchten Eltern mit Hilfe der Kursinhalte un-
terstützen, ihren Familienalltag gelassener und souveräner zu 
meistern. Der Elternkurs Starke Eltern – Starke Kinder® möchte 
einerseits erfolgreich erprobte Strategien in der Kindererziehung 
weitergeben und gleichzeitig die Eltern miteinander ins Gespräch 
bringen. Bewährte Erziehungstipps werden im Kurs diskutiert und 
können von den Eltern im Alltag ausprobiert werden. Der Kurs 
richtet sich an Eltern mit Kindern aller Altersklassen. Finanziert 
wird der Kurs durch das Landesprogramm STÄRKE, sodass für 
die Teilnehmer keine Gebühren anfallen. Zwei Familientherapeu-
tinnen begleiten den Kurs. Der Kurs Starke Eltern – Starke Kin-
der® findet jeweils freitags ab dem 18. Oktober von 9.30 bis 11 
Uhr in den Räumen des Kinderschutzbundes Biberach, Kinder-
treff, Eingang Mondstraße, statt. Der Kurs umfasst acht Termine. 
Information und Anmeldung: 
Für weitere Informationen und die Anmeldung können sich die El-
tern an die Kurs-leiterinnen Ute Kuhlmann, Telefon 07351 526435, 
oder Theresa Hauel-Bügler, Telefon 07351 14463 wenden. 

Das Kreisjugendamt informiert:  
Neue therapeutische Scheidungskindergruppen starten im 
Oktober  
Ab Mitte Oktober 2019 beginnen in Biberach wieder therapeuti-
sche Scheidungskindergruppen unter der Trägerschaft des Kin-
derschutzbundes Biberach. Teilnehmen können Kinder aus dem 
gesamten Landkreis. Das Angebot ist kostenlos. Es werden zwei 
Gruppen für Kinder angeboten, deren Eltern sich aktuell trennen 
oder bereits getrennt haben. Eine Gruppe ist für Kinder von sie-
ben bis zirka zehn Jahren und eine weitere für die Altersgruppe 
von elf bis dreizehn Jahren. 
  
Zwölf Termine 
Die Kinder treffen sich zu insgesamt zwölf Terminen, beginnend 
mit einer „Schnupperstunde“ und abschließend mit einem Ab-
schiedsfest. Zwei Diplom-Sozialpädagoginnen und ein Heilpäd-
agoge, die außerdem eine qualifizierte Ausbildung zum Famili-
entherapeuten haben, leiten die Gruppe. 
Die Gruppenleiter führen die Kinder behutsam an das für sie 
oft belastende Thema „Scheidung“ heran. Sie geben ihnen die 
Möglichkeit, ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen, die eigenen 
Bedürfnisse zu erkennen und einen eigenen Standpunkt zu der 
neu entstandenen Situation zu entwickeln. Wichtiger Bestandteil 
der Gruppenstunden ist der Austausch der Kinder untereinander 
im geschützten Raum der Kindergruppe. Es werden unterschied-
liche Medien eingesetzt, die es den Kindern erleichtern sollen, ihr 
Befinden auszudrücken. 
Bei aller Ernsthaftigkeit sollen der Spaß und das Spiel in den 
Gruppenstunden nicht zu kurz kommen. Um den Kindern den 
Einstieg in das Gruppengeschehen zu erleichtern, werden in der 
ersten Stunde auch Kinder aus den vergangenen Gruppen ein-
geladen, die dann von ihren Eindrücken aus den Gruppenstun-
den berichten. 

Den Eltern wird ein Elterninformationsabend angeboten, bei dem 
inhaltliche Aspekte der therapeutischen Trennungskindergrup-
pe besprochen werden. Zudem sind die Eltern, wie auch die 
Geschwister der Kinder, zu einem gemeinsamen Abschiedsfest 
eingeladen. Das Gruppenangebot ist kostenlos. Bei fester Zusa-
ge nach der Schnupperstunde wird eine regelmäßige Teilnahme 
vorausgesetzt.  

Information und Anmeldung 
Bei der Anmeldung findet ein kurzes Informations- und Kennlern-
gespräch statt. Anmeldungen sind möglich über das Sekretariat 
des Kreisjugendamtes unter der Telefonnummer 07351 52-6233 
oder per E-Mail an christina.abler(at)biberach.de  

 
Oberschwäbisches Museumsdorf Kürnbach 
Kultur-Vesper mit Zimmerermeister Karl-Josef Weber 
Für die historischen Bauten im Museumsdorf spielt Holz eine be-
deutende Rolle. Im Rahmen der Reihe „Kultur-Vesper“ im Tanz-
haus des Oberschwäbischen Museumsdorfs Kürnbach führt Zim-
merermeister Karl-Josef Weber die Besucherinnen und Besucher 
am Donnerstag, den 26. September, 18 Uhr, in seine Handwerks-
kunst ein. 
Vom hölzernen Dachstuhl bis zur Bodendiele war der Rohstoff 
über Jahrhunderte hinweg ein zentrales Baumaterial für Wohn- 
und Wirtschaftsgebäude. Die Zimmerermeister waren damals 
nicht nur für das Zurichten der Holzteile zuständig, sondern auch 
an der Planung der Bauten sowie an der Auswahl und Beschaf-
fung des passenden Materials beteiligt. In diesem Sinne berich-
tet Karl-Josef Weber über die Herausforderungen des Zimme-
rer-Handwerks. Außerdem wirft er einen Blick auf die heutige 
Bedeutung des Zimmerers in Zeiten des ökologischen Hausbaus. 
Im Anschluss an den Vortrag lassen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer den Abend zusammen mit dem Referenten bei Ge-
tränken und einem kleinen Vesper ausklingen. Die Häuser des 
Museumsdorfs können bis 19.30 Uhr im herbstlichen Dämmer-
licht besichtigt werden. 

 

Oberschwäbisches Museumsdorf Kürnbach  
„Dieselross und Pferdestärken“ – Offene Führung durch die 
Sonderausstellung 
Am Sonntag, 22. September, lädt das Oberschwäbische Muse-
umsdorf Kürnbach um 15 Uhr zu einer offenen Führung durch 
die Sonderausstellung „Dieselross und Pferdestärken“ ein. Hans 
Köberle gibt den Besucherinnen und Besucher bei seiner Füh-
rung spannende Einblicke in den Wandel der landwirtschaftlichen 
Arbeit im letzten Jahrhundert. 
Mit dem Aufkommen von Traktoren änderte sich das Arbeiten 
auf dem Feld und somit auch das Leben der Menschen im Dorf. 
Anhand von Großobjekten wie einem 1926er-Lanz Bulldog oder 
einem Bautz Mähdrescher von 1967 und zahlreichen Fotos und 
Medienstationen erzählt Köberle, was die zunehmende Motori-
sierung für die Dorfbewohner bedeutete. 
Die Führung ist kostenlos. Außer dem Museumseintritt fallen 
keine weiteren Kosten an. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Mu-
seumskasse. 

Stellenausschreibung  
Gemeinde Schemmerhofen, Landkreis Biberach 
Reinigungskraft gesucht
Für das Rathaus in Schemmerhofen und eventuell die Mühlbach-
halle im Ortsteil Schemmerhofen suchen wir eine zuverlässige 
Kraft für die Reinigungsarbeiten und körperlich einfache Pflege 
von Außenanlagen. Bei dieser Tätigkeit handelt es sich um eine 
geringfügige Beschäftigung (Minijob), kann aber auch zusammen 
mit anderen Tätigkeiten als sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigung in der Übergangszone ausgestaltet werden.
Wir bieten eine Anstellung nach TvöD und alle tariflichen Leis-
tungen.
Ihre Bewerbung mit Lebenslauf oder Ihre Anfrage richten Sie bitte 
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bis 12.10.2019 an das Bürgermeisteramt Schemmerhofen, Haupt-
straße 25, 88433 Schemmerhofen, Herrn Link (07356 9356-25) 
oder über E-Mail an alfons.link@schemmerhofen.de 
 
Stellenausschreibung 
In der Ortschaft Aßmannshardt sind folgende Stellen zu besetzen: 
1. Reinigungskraft im Rathaus (Ortsverwaltung) mit einem Stun-
denaufwand von ca. 4 Stunden wöchentlich (ab 01.01.2020). 
2. Reinigungskraft in der Mehrzweckhalle mit einem Stunden-
aufwand von ca. 4 Stunden wöchentlich (ab 01.03.2020). 
Zu den Tätigkeiten der Reinigungskraft gehören in geringem Um-
fang auch körperlich leichte Pflege von Außenanlagen. 
Die Arbeiten sind je für sich als Minijob ausgestaltet, können aber 
in Kombination mit anderen Tätigkeiten auch als sozialversiche-
rungspflichtige Tätigkeit ausgestaltet werden. 
Wir bieten eine Anstellung nach TVöD und alle tariflichen Leistun-
gen. Die Arbeitszeiten können weitgehend frei gewählt werden. 
Ihre Bewerbung mit Lebenslauf oder Ihre Anfrage richten Sie 
bitte bis 04.10.2019 an das Bürgermeisteramt Schemmerhofen, 
Hauptstraße 25, 88433 Schemmerhofen, Herr Link, 07356/9356-
25 oder über E-Mail an alfons.link@schemmerhofen.de 

DRK-Blutspendedienst sucht Lebensretter 
Täglich werden vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) 15.000 Blut-
spenden an die Kliniken weitergegeben. Diese Zahl verdeutlicht 
die Wichtigkeit der Blutspende für schwerkranke Patienten und 
Unfallopfer. Für den Blutspender ist es ein relativ geringer Auf-
wand, für Patienten kann es aber ihr Leben bedeuten. 
Der DRK-Blutspendedienst bittet daher um Ihre Blutspende am: 
Mittwoch, dem 02.10.2019  
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr 
Rot-Kreuz-Zentrum, Rot-Kreuz-Weg 27
88400 Biberach 
Blutspender sind von 18 bis 72, Erstspender höchstens 64 Jahre 
alt. Vor der Spende wird Blutdruck, Puls, Körpertemperatur sowie 
der Hb-Wert gemessen und medizinisch beurteilt. Zusammen 
mit dem ärztlichen Gespräch können Blutspender hier wichtige 
Informationen über Ihre eigene Gesundheit erhalten. Die eigent-
liche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, 
Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine 
gute Stunde Zeit einplanen. Eine Stunde, die ein ganzes Leben 
retten kann! 
Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbringen. 
Alternative Blutspendetermine und weitere Informationen zur 
Blutspende sind unter der gebührenfreien Hotline 0800-1194911 
und im Internet unter www.blutspende.de erhältlich. 

#PolizeiDerBeruf hautnah erleben 
Noch nie zuvor konnten Berufsinteressierte der Polizei Ba-
den-Württemberg so nah sein und die polizeiliche Ausbildung in 
dieser Form erleben. Am Samstag, 28.09.2019, veranstaltet die 
Hochschule für Polizei Baden-Württemberg erstmalig den „Tag 
der Ausbildung“ in Biberach an der Riß. Eine in dieser Form noch 
nie dagewesene Veranstaltung, die weit über eine reine Ausbil-
dungsmesse hinausgeht. 
Mit unterschiedlichen Programmpunkten, die die Theorie und 
Praxis der polizeilichen Ausbildung aufzeigen, sollen Berufsinte-
ressierte an dieser Veranstaltung ihrem Traumberuf so nah sein, 
wie nie zuvor. Egal ob Mittendrin beim situativen Handlungstrai-
ning, beim Spurensichern an einem Tatort, bei einer Vorführung 
der Polizeihundeführerstaffel oder auch im Austausch mit anderen 
Polizeianwärtern: An diesem Tag wird #PolizeiDerBeruf hautnah 
erlebt! Und wer möchte, kann sogar in eine Polizeiuniform schlüp-
fen und davon ein Erinnerungsfoto mit nach Hause nehmen. 
Als besonderes Highlight wird zudem ein Flug mit dem Polizei-
hubschrauber verlost, sodass der Gewinner gleich im Anschluss 
an die Verlosung zum Rundflug mit der Polizeihubschrauberstaf-
fel startet! 

Die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg freut sich auf 
zahlreiche Besucher aus dem ganzen Ländle, die von 10 Uhr bis 
16 Uhr bei dieser Premiere mit dabei sind. Die gesamte Öffent-
lichkeit ist herzlich eingeladen. 
Damit können sich auch Eltern, Angehörige oder Bekannte poten-
tieller Bewerberinnen und Bewerber von einem Beruf mit Zukunft 
hautnah überzeugen. 
Speziell für Berufsinteressierte besteht die Möglichkeit, nach An-
meldung kostenlos mit dem Busshuttle ab den Polizeipräsidien 
Reutlingen, Ulm und Konstanz anzureisen. Ab Ulm fährt der Bus 
am 28. September um 11.15 Uhr. Treffpunkt ist das Polizeiprä-
sidium Ulm. Alle näheren Infos gibt es bei der Anmeldung unter 
E-Mail ulm.berufsinfo@polizei.bwl.de. Das Polizeipräsidium Ulm 
weist darauf hin, dass die Mitfahrt im Bus nur nach Anmeldung 
möglich ist. Informationen zur Anmeldung und den genauen Ab-
fahrtsorten/ -zeiten finden Berufsinteressierte auch unter www.
polizei-der-beruf.de. Außerdem finden Sie alle weiteren Informa-
tionen rund um den „Tag der Ausbildung“ auch auf Facebook @
PolizeiDerBeruf und Instagram @polizeiderberuf_bw. 

Ausbildungsbörse im BiZ 
Berufsorientierung für Jung und Alt  
Die Ausbildungsbörse im Berufsinformationszentrum (BiZ) der 
Agentur für Arbeit Ulm geht in die nächste Runde. Am Mittwoch, 
25. September ist das BiZ für junge Menschen reserviert, die auf 
der Suche nach einem passenden Ausbildungsberuf oder einer 
passenden Ausbildungsstelle sind. Die Ausbildungsbörse wurde 
neu ausgerichtet. Neben vielen Ausbildungsstellen stehen vor 
allem Beratungs- und Orientierungsangebote im Mittelpunkt der 
Veranstaltung und das nicht nur für Jugendliche, sondern auch 
für deren Eltern. „Geht es um die Berufswahl, spielen Eltern eine 
wesentliche Rolle“, erklärt Mirko Rothe, Teamleiter der Berufs-
beratung der Ulmer Arbeitsagentur und Mitorganisator der Aus-
bildungsbörse. Unter anderem stehen Vorträge, Tutorials, Stär-
ken- und Interessenstests auf dem Programm, weiter gibt es 
sogenannte Praxisstationen, an welchen interessierte Besucher 
die Welt der Berufswahl im Internet vorgestellt bekommen. „Ne-
ben der Vermittlung von Ausbildungsstellen war es uns wichtig, 
ein breit aufgestelltes Informations- und Beratungsangebot zu 
erstellen. Mit über 300 verschiedenen Ausbildungsberufen, zig 
schulischen Ausbildungen, weiterführenden Schulen und mehre-
ren tausend Studiengängen ist es nicht leicht, für sich den geeig-
neten Karriereweg zu finden“, gibt Rothe zu verstehen. Die Ausbil-
dungsbörse beginnt um 14 Uhr im BiZ der Ulmer Wichernstraße, 
der Eintritt ist frei. Veranstaltungsende ist 17 Uhr. 

Vorträge und Tutorials 
14:15  Bewerbungsprozess im kaufmännischen Bereich (scanplus 

GmbH) 
14:45 Wie komme ich zu MEINEM Beruf? 
15:15  Bewerbungsprozess im gewerblichen Bereich (Ulmer Ma-

schinenteile GmbH) 
15:45 Überbrückungsmöglichkeiten nach dem Abitur 
16:15  Bewerbungsprozess duale Studiengänge (ZwickRoell 

GmbH & Co. KG) 
16:45 Die Rolle der Eltern 

Angebote 
Berufsorientierung - Tipps für Jugendliche und ihre Eltern 
Stärken- und Interessenstests 
Berufsberatung 
Unterstützungs- und Förderangebote 
freie Ausbildungsstellen für 2019 und 2020 
duale Studienplätze für 2020 
Bewerbungsmappencheck (Bewerbungsunterlage bitte mitbrin-
gen) 

 
Arzt-Patienten-Forum zum Thema 
Hexenschuss und Ischias 
Ein Hexenschuss und Ischias sind häufig für die betroffene Per-
son schmerzhafte, einschneidende Ereignisse. Es treten dabei 
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typische Beschwerden auf - und die gilt es zu erkennen: Rü-
ckenschmerzen, die sich unbegründet häufen, ein brennender 
Schmerz in der Wirbelsäulengegend und von dort ausstrahlende 
Schmerzen mitunter bis in die Zehen. 
Aber was genau passiert in unserem Körper bei einem Hexen-
schuss und was ist eigentlich Ischias? Wie unterscheiden sich 
diese Ereignisse von einem Bandscheibenvorfall? Was kann man 
gegen diese immobilisierenden Schmerzen machen und kann man 
sich vielleicht sogar davor schützen? Hexenschuss und Ischias 
lassen sich eigentlich immer durch konservative Maßnahmen be-
handeln. Wichtig ist aber zu erkennen, wenn doch eine schwer-
wiegendere Erkrankung wie z. B. ein Bandscheibenvorfall vorliegt. 
Im Anschluss besteht die Möglichkeit, dem Referenten Fragen 
zu stellen. 
Termin: Freitag, 27. September 2019, 19.30 bis 21.30 Uhr 
Veranstaltungsort: VHS Biberach - Raum 25 
Schulstr. 8, 88400 Biberach an der Riß 
Eintritt: Frei 
Der Referent ist PD Dr. med. Stephan Klessinger, Facharzt für 
Neurochirurgie, Biberach. 
Veranstalter ist die VHS Biberach in Kooperation mit der Kasse-
närztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW). 

djo 
Schüler aus Peru suchen dringend Gastfamilien! 
Lernen Sie einmal die Länder in Lateinamerika ganz praktisch 
durch Aufnahme eines Gastschülers kennen. Im Rahmen eines 
Gastschülerprogramms mit der Schule aus Peru sucht die DJO 
- Deutsche Jugend in Europa Familien, die offen sind, Schüler 
als „Kind auf Zeit“ bei sich aufzunehmen, um mit und durch den 
Gast den eigenen Alltag neu zu erleben.
Die Familienaufenthaltsdauer für die Schüler aus Peru/Arequipa 
vom 03.10.2019 – 07.12.2019.
Dabei ist die Teilnahme am Unterricht eines Gymnasiums oder 
einer Realschule am jeweiligen Wohnort der Gastfamilie für den 
Gast verpflichtend. Die Schüler sind zwischen 15 und 16 Jahre 
alt und sprechen Deutsch als Fremdsprache.
Ein viertägiges Seminar vor dem Familienaufenthalt soll die Gast-
schüler auf das Familienleben bei Ihnen vorbereiten und die Basis 
für eine aktuelle und lebendige Beziehung zum deutschen Sprach-
raum aufbauen helfen. Der Gegenbesuch ist möglich.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: DJO-Deutsche Jugend 
in Europa e.V., Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart. Nähere Infor-
mationen erteilen gerne
Herr Liebscher unter Telefon 0711-625138 Handy 0172-6326322,
Frau Sellmann, Frau Wultschner und Frau Obrant unter Telefon 
0711-6586533, Fax 0711-625168, e-Mail: gsp@djobw.de,
www.gastschuelerprogramm.de. 

Sonstiges - Umlandgemeinden

BUND-Herbstpflanzenbörse und Gartenflohmarkt 
am 21.09.2019 auf dem Viehmarktplatz 
Der Bund für Umwelt und Naturschutz Biberach (BUND) lädt alle 
Hobbygärtner, Garten- und Balkonliebhaber zur BUND-Herbst-
pflanzenbörse + Gartenflohmarkt ein. Sie findet statt am 21. Sep-
tember von 9-13 Uhr in Biberach auf dem Viehmarktplatz. Hier kön-
nen wieder Pflanzen getauscht, verkauft und verschenkt werden. 
Weitere Pflanzenbörsen gibt es am 5.10. von 9.30-12 Uhr in Ried-
lingen vor der Stadthalle und am 12.10. von 9.30-11.30 Uhr in 
Schwendi auf dem EDEKA-Parkplatz.
Wer selbst mit einem Stand kommen möchte, kann sich unter 
07351-12204 oder 0178-9425659 oder unter bund.biberach@
bund-bc.de dafür anmelden. Es werden keine Standgebühren 
erhoben.

Betreuungsverein Biberach 
Für rechtliche Betreuer gibt es am Dienstag, 24. September, um 
19 Uhr eine Fortbildungsveranstaltung beim Betreuungsverein 
Landkreis Biberach e.V., Bahnhofstraße 29, 88400 Biberach, drit-
tes Obergeschoss zum Thema „Geriatrische Rehabilitation“. Dr. 
Christian Appel, Facharzt für Innere Medizin, Geriatrie, Palliativ-
medizin der Sana Klinik Biberach wird hierüber informieren. Um 
Anmeldung wird gebeten unter Telefon 07351-17869 oder E-Mail 
an info@betreuungsverein-bc.de 

Pflege am Lebensende 
Am Mittwoch, den 25. September von 14.00 - 16.00 Uhr trifft 
sich der Gesprächskreis für pflegende Angehörige im Rathaus 
(1. Stock) Hauptstr. 25 in Schemmerhofen. Am Thema Interes-
sierte oder neu betroffene Angehörige, auch aus umliegenden 
Gemeinden, können gern dazu kommen oder sich bei Fragen 
zur häuslichen Pflege an Irmgard Ruf Rathaus 07356/9356-24; 
Karl-Heinrich Gils, Diakonie –Pflegebrücke 07351/1502-50 Email 
gils@diakonie-biberach.de wenden. Die Teilnahme ist kostenlos. 
Viele Menschen möchten bis zum Lebensende daheim leben. An-
gehörige erleben die letzten Tage seelisch besonders intensiv und 
möchten den Patienten so gut wie nur möglich versorgen und ihm 
Leiden ersparen. Ohne pflegerische Ausbildung fühlen sie sich oft 
überfordert oder bekommen Angst, ob sie das schaffen und alles 
richtig machen. Die Begleitung zu Hause ist gut möglich, wenn 
sie solidarisch auf mehreren Schultern getragen wird. Die Arbeit 
der ambulanten Pflegedienste wird häufig durch die „Speziali-
sierte ambulante palliative Versorgung (SAPV)“ ergänzt. Die von 
ihr betreuten Familien können rund-um-die Uhr bei Krisen oder 
Fragen eine Schwester in Rufbereitschaft anrufen. Heike Heß, 
Koordinatorin des Palliativteams der SAPV, wird auf die pflege-
rische Betreuung eingehen: Was passiert beim Sterbeprozess? 
Wie kann man körperliche Beschwerden und Schmerzen lindern, 
das Atmen erleichtern? Wie sieht es mit Essen und Trinken aus? 
Welche Hilfsmittel erleichtern die Pflege? Wer kann stundenwei-
se bei der Betreuung helfen? Der Großteil der jährlich über 400 
Patienten der SAPV lebt bis zum letzten Atemzug daheim. Aber 
wann ist ein stationäres Hospiz oder Krankenhaus für die Betrof-
fenen der bessere Weg? 

Musikverein Laupertshausen 
Metzelsuppe in der Turn- und Festhalle Laupertshausen 
Samstag, 28.09.19: Binokel Turnier 
und Sonntag, 29.09.19: Frühschoppen und Metzelsuppe 

Offener Singkreis Birkenhard 
Terminverschiebung ! 
Der Singkreis Birkenhard trifft sich eine Woche später am 1. 
Oktober 2019 . 

Herbstkonzert des MGV Frohsinn Ummendorf 
Der MGV „Frohsinn“ Ummendorf lädt recht herzlich zu seinem 
Herbstkonzert am Samstag, den 05. Oktober 2019 in der Ge-
meindehalle in Ummendorf ein. 
Saalöffnung und Abendkasse ab 19:00 Uhr. 

Digitalisierungszentrum Ulm | Alb-Donau |  
Biberach 
„Content Marketing - Kunden im Internet begeistern“ 
am Donnerstag, 10. Oktober 2019 um 19 Uhr
in der Kreissparkasse Biberach 
(Zeppelinring 27-29, 88400 Biberach) 
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Referenten: 
Herr Patrick Söll
Digitalisierungszentrum Ulm | Alb-Donau | Biberach 
Herr Ralph Niederwieser - Geschäftsführender Gesellschafter
Headtrick - Agentur für integrierte Kommunikation GmbH - Illertissen 
Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Informationen und die Mög-
lichkeit zur Anmeldung finden Sie auf unserer Website unter  
www.dz-uab.de/veranstaltungen/content-marketing-01/ oder per 
Mail an info@dz-uab.de 

Comedygruppe „Die Schrillen Fehlaperlen“ zu 
Gast bei „Kultur in Heggbach“ - Friede, Freude, 
Pustekuchen  
Die Comedy-Gruppe „Die Schrillen Fehlaperlen“ ist auf Einladung 
von „Kultur in Heggbach“ am Freitag, 18. Oktober, zu Gast. 
Ein Programm für jedes Alter und alle Geschlechter! Beginn ist 
um 20 Uhr im Festsaal; Saalöffnung ist um 19 Uhr. 
Info: Kartenreservierung am Empfang in Heggbach von 8 bis 15 
Uhr sowie unter Telefon 07353 81-0. 

Oberschwabenschau - 
Die Landwirtschafts- und Verbrauchermesse
12. bis 20. Oktober 2019 Ravensburg
Am 12. Oktober geht es los, bis 20. Oktober. 17 Messehallen und 
rund 600 ganz unterschiedliche Aussteller sorgen dafür, dass es 
auf der großen Landwirtschafts- und Verbrauchermesse vieles 
zu entdecken gibt. 
Mehr Infos zur Messe unter www.oberschwabenschau.de

Janine Walter und Silke Kaser betreuen gewerbliche wie auch 
private Anzeigenkunden in allen Fragen der Anzeigenabwicklung.

Wenn Sie etwas zum Thema Gestaltung, Formate oder Preise wissen möchten – 
Frau Walter und Frau Kaser helfen Ihnen gerne weiter.

Damit auch Ihre Werbung bei den Lesern ankommt, 
stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite

Seit 60 Jahren ein loyaler Partner der Kommunen. Telefon 07154 8222 - 73Telefon 07154 8222 - 72

Ein gutes Herz 
ist unbezahlbar. 
Blut spenden 
ist Ehrensache.

Termine und Infos 0800 11 949 11 oder DRK.de
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Langenenslingen

Unlingen

Ummendorf
Ochsenhausen

Rot an der Rot

Tannheim

Erolzheim

Gutenzell

Hürbel
Kirchberg a. d. Iller

Dettingen a. d. Iller

Schwendi

Achstetten

Warthausen

Biberach

Profitieren Sie von einem unschlagbar günstigen Kombinationsrabatt!
Sprechen Sie mit uns! Wir beraten Sie gerne.

Anzeigenkombi

Sprechen Sie mit 

Ihrer Werbung jetzt 

ganz gezielt mehr als 

16.000 Haushalte im 

Kreis Biberach an!

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co.KG · Max-Planck-Straße 14 · 70806 Kornwestheim
Telefon 07154 8222-0 · Telefax 07154 8222-10 · info@duv-wagner.de · www.duv-wagner.de

Beispiel 4-spaltig schwarz/weiß
100 mm, 4-spaltig (187 mm breit)

100 x 2 = 200 mm
200 x 8,20 = Euro 1640,00 zzgl. 19% MwSt.

Preisbeispiel für Direktkunden
für gerade Kalenderwoche
Mindestgröße schwarz/weiß
30 mm, 2-spaltig (90 mm breit)

30 x 8,20 = Euro 246,00 zzgl. 19% MwSt.

Farbpreise siehe Preisliste unter www.duv-wagner.de

Seit mehr als 50 Jahren ein loyaler Partner der Kommunen.

Anzeigen-Info:
Telefon 07154 8222-0

Fax 07154 8222-15

Mail anzeigen@duv-wagner.de

Bad Buchau

Hochdorf
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SOMMER

FEST

22.Sep

14.00 Uhr 
Kaffee und Kuchen

16.00
Gesang in der Kirche

Heggelinhaus Warthausen

Förderverein
des 
Mädchenchores
Tonika
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VERSCHIEDENES

IMMOBILIENMARKT Wir suchen dringend zum Kauf
• Freistehendes Einfamilienhaus mit Garten & Terrasse,  
  bevorzugt in ruhiger (Rand)-Lage für Journalist mit Fam.
• 2 Familienhaus für Familie mit Großeltern, gerne mit gr.
  Grundstück für einen Gemüsegarten. Finanzierung ist 
  aus dem Verkauf der bisherigen Immobilien gesichert.
Wir sind für Sie da: Beratung, schnelle Abwicklung und 
Sicherheit ! Seit über 40 Jahren.

Rufen Sie uns unverbindlich an ! !

IMMOBILIENHAUS
für Baden-Württemberg seit 1977

Hauptstraße 89
88515 Langenenslingen

www.biv.de Tel. 07376 960-0

Suche für meine Mutter eine 2,5 Zimmer-Wohnung
in Warthausen. Tel. 07351-13179

Haushaltsauflösung am 21.09.19 von 9-19 Uhr
Hanns-Wanner-Weg 6 (Schloßgut II) Warthausen - Tupperware (ovp)
und vieles mehr.

GESUNDHEIT

IMMOBILIENMARKT

VERSCHIEDENES

 SCHULE AUS?  
FINDE DEINE 
AUSBILDUNG.

Weniger ist leer.

Spendenkonto KD Bank 
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
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Wir helfen mit Herz
• Alten- und Krankenpflegelten- und Krankenpflege • Hausnotruf

• Nachbarschaftshilfeachbarschaftshilfe • kostenlose Beratung

Katholische Sozialstation Biberach in Schemmerhofentholische Sozialstation Biberach in Schemmerhofentholische Sozialstation Biberach in Schemmerhofen
Ölmühleweg 3 | 88433 SchemmerhofenÖlmühleweg 3 | 88433 Schemmerhofen

Ansprechpartnerin Sabine Werner
Tel. 07351 1522-0 | sozialstation@pflegesoz-bc.de351 1522-0 | sozialstation@pflegesoz-bc.de

in Schemmerhofen

Wir kaufen landwirtschaftliche Flächen! 
Wir freuen uns über Ihren Anruf oder schreiben  
Sie uns eine E-Mail. 
 

Telefon: 0 73 56 / 93 61-0 
Mail: info@roehm-gruppe.de 
 

 
 

 

 

 

Der neue Clio – jetzt live vor Ort!
• Probefahrten
• Spendenaktion Verbandskasten 
 „Alt-gegen-Neu“
• Gewinnspiel: 1. Preis: Apple iPad

• Imbiss und Getränke      
• Apfel- und 
 Zwetschgenkuchen
• Candy-Bar

Wir laden Sie herzlich ein 
und freuen uns auf Ihren Besuch!

Alte Biberacher Str. 50 | 88433 Schemmerhofen | Telefon 07356.95020 | www.autohaus-rapp.com

Tolle Aktionen rund um Renault    – Dacia – E-Mobilität

Renault- und Dacia Aktionstag – Sa., 21.09.19 von 9-16 Uhr
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Lebe barfuß 
mit 

Barfußschuhen 
von 

vivobarefoot.

Ehinger Straße 48 • 88447 Warthausen 
Telefon 0 73 51 85 97

Ihre  Fam. Maier

Angebot aus eigener Schlachtung und Produktion
vom 18.09.2019 – 21.09.2019

Maultaschen hausgemacht kg 8,50 €

Bierschinken kg 13,90 €

Münsterschinken kg 13,90 €

Paprikalyoner kg 10,90 €

Kalbsleberwurst kg 10,90 € 

Auch kleine Portionswürste

Pfefferbeißer kg 13,90 €

... mit Partyservice der besonderen Art.
Für Ihre große und kleine Feier bereiten

wir feine warme und kalte Buffets.
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20.-22. 10 11 
Jahre

Sept.

Mittelalter
Spektakulum

Mittelalter
 

Gaukelei, Akrobatik, Artistik & FeuerTiershows mit Schafen, Hunden & Kanninchen
Ponyparcours & viele KinderattraktionenRitterturnmier, römische Legion,                                    Kunsthandwerkermarkt

ein reichhaltiges kulinarisches Angebot

Konzerte, Tänze, Theater, Showkämpfe

live erleben

im Riffelhof

88483 Burgrieden

www.riffelh
of.de

Vom Bauhelm bis

zum Arbeitsschuh ...

Das ganze Sortiment auf

www.derlayer.de

Das ganze Sortiment auf

Preise inkl. 19% MwSt. Änderungen und preislicher Irrtum vorbehalten.
Preise gültig bis 31.12.19. Angebot gültig solange der Vorrat reicht.

Benzin-Blasgerät

Akkuschrauber

Sicherheits-
stiefel S3

298,00 €

149,00 €

89,50 €
ab 39,90 €ab 39,90 €

STIHL BG 56
Luftdurchsatz: 700 m³/h
Gewicht: 4,1 kg
Artikelnr: 20130

BOSCH GSR12 V-15
Inkl. 3 Akkus, Ladegerät
und Tasche
Gewicht: 0,95 kg
Artikelnr: 23459

Mascot Elbrus
Zehenschutzkappe
aus Aluminium
Artikelnr: 10000287
39-48

Mascot Accelerate
moderne, körpernahe
Passform
In verschiedenen
Farben erhältlich

Mascot Accelerate
moderne, körpernahe
Passform
In verschiedenen
Farben erhältlich

StrickjackeDamen-Strickjacke

Luftdurchsatz: 700 m³/h
Gewicht: 4,1 kg
Artikelnr: 20130 

39,90

kkus, Ladegerät 

ab 79,00 €

Mascot Accelerate
niedrige Taile
Artikelnr: 10003335
34-56

Damen-Bundhose

Freiburger Str. 35
D-88400 Biberach
Tel. +49 (0)7351 / 587 59 - 0

STELLENANGEBOTE

VERANSTALTUNGEN
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Servicemonteur (m/w/d)
Stellenausschreibung auf: kniele.de/jobs

Wir suchen für unser Charleston Wohn- und Pflegezentrum 
Schlosspark Warthausen in Voll- oder Teilzeit zu familien-
freundlichen Arbeitszeiten eine/n

Rufen Sie mich an: 07351 802060
Mehmed Ramic, Einrichtungsleitung 
bewerbungen@wpz-schlosspark.de
Schlosspark Warthausen 
Ehinger Str. 28 · 88447 Warthausen

PFLEGEFACHKRAFT  (m/w)

PFLEGEHELFER  (m/w)

PFLEGEFACHKRAFT  (m/w)

PFLEGEHELFER  (m/w)

HAUSWIRTSCHAFTSHELFER (m/w)

REINIGUNGSHELFER (m/w)

Kommen Sie in unser Team! 
bewerbungen@wpz-schlosspark.de
Wohn- und Pflegezentrum Schlosspark
Herr Mehmed Ramic, Einrichtungsleitung
Ehinger Straße 28 · 88447 Warthausen
Tel: 07351 802060 · www.wpz-schlosspark.de

PFLEGEHILFSKRAFTm/w/d
mit 1-jähriger Ausbildung, in Voll- oder Teilzeit

Schubladen? Alter, Herkunft, Lebensstil?
Interessieren uns nicht.
Finden Sie auch andere Dinge wichtiger?
• Sind Sie freundlich gegenüber Menschen?
• Arbeiten Sie auch lieber zusammen als einzeln?
• Haben Sie Ideen, damit der Tag nicht alltäglich wird?

Perfekt! Dann passen wir gut zusammen!

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In unserem Kulturamt ist folgende Stelle zu besetzen 
 
 

Umbauhelfer (m/w/d) 
in Teilzeit ca. 15 % 

 
Der Einsatz erfolgt unregelmäßig von Montag bis Freitag vormittags ab 7:30 Uhr in den Veranstaltungsstätten 
der Stadt Biberach, durchschnittlich 5:50 Stunden wöchentlich. Auch Einsätze an Wochenenden, Feiertagen 
und in der Nacht sind möglich. Die Stelle ist auch für Rentner/-innen geeignet. 
 
Bei uns führen Sie folgende Tätigkeiten aus: 

- zum Teil schwere Umbauarbeiten 
- nach Anweisung Auf- und Abbau von Tischen, Stühlen, Stellwänden, Bühnenpodesten und 

Thekenelementen für Veranstaltungen 
 
Sie erfüllen folgende Voraussetzungen: 

- Handwerkliches Geschick und hohe körperliche Belastbarkeit 
- Bereitschaft zu Wochenend-, Feiertags- und Nachtarbeit 

 
Wir bieten Ihnen: 

- eine Beschäftigung nach TVöD in Entgeltgruppe 1  
- attraktive Zusatzleistungen wie z.B. Jahressonderzahlung und Zeitzuschläge 

 
 

 

 
 

 
Für Fragen steht Ihnen Herr Binder vom Kulturamt, Telefon 07351 51-578, gerne zur Verfügung. 
 
Sie sind interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unsere Karrierehomepage bis 7. Oktober 2019. 
 

 

  
STADT BIBERACH AN DER RIß 
Hauptamt - Sachgebiet Personal 
Frau Held-Heidenreich 
Tel: 07351 51-240 
 

 

einer starken Stadt 

Täglich Teil 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In unserem Kulturamt ist folgende Stelle zu besetzen 
 
 

Umbauhelfer (m/w/d) 
in Teilzeit ca. 15 % 

 
Der Einsatz erfolgt unregelmäßig von Montag bis Freitag vormittags ab 7:30 Uhr in den Veranstaltungsstätten 
der Stadt Biberach, durchschnittlich 5:50 Stunden wöchentlich. Auch Einsätze an Wochenenden, Feiertagen 
und in der Nacht sind möglich. Die Stelle ist auch für Rentner/-innen geeignet. 
 
Bei uns führen Sie folgende Tätigkeiten aus: 

- zum Teil schwere Umbauarbeiten 
- nach Anweisung Auf- und Abbau von Tischen, Stühlen, Stellwänden, Bühnenpodesten und 

Thekenelementen für Veranstaltungen 
 
Sie erfüllen folgende Voraussetzungen: 

- Handwerkliches Geschick und hohe körperliche Belastbarkeit 
- Bereitschaft zu Wochenend-, Feiertags- und Nachtarbeit 

 
Wir bieten Ihnen: 

- eine Beschäftigung nach TVöD in Entgeltgruppe 1  
- attraktive Zusatzleistungen wie z.B. Jahressonderzahlung und Zeitzuschläge 

 
 

 

 
 

 
Für Fragen steht Ihnen Herr Binder vom Kulturamt, Telefon 07351 51-578, gerne zur Verfügung. 
 
Sie sind interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unsere Karrierehomepage bis 7. Oktober 2019. 
 

 

  
STADT BIBERACH AN DER RIß 
Hauptamt - Sachgebiet Personal 
Frau Held-Heidenreich 
Tel: 07351 51-240 
 

 

einer starken Stadt 

Täglich Teil 
 

In unserem Kulturamt ist folgende Stelle zu besetzen

Umbauhelfer (m/w/d)
in Teilzeit ca. 15 %

Der Einsatz erfolgt unregelmäßig von Montag bis Freitag vormittags ab 
7:30 Uhr in den Veranstaltungsstätten der Stadt Biberach, durchschnittlich 
5:50 Stunden wöchentlich. Auch Einsätze an Wochenenden, Feiertagen und 
in der Nacht sind möglich. Die Stelle ist auch für Rentner/-innen geeignet.

Bei uns führen Sie folgende Tätigkeiten aus:
- zum Teil schwere Umbauarbeiten
-  nach Anweisung Auf- und Abbau von Tischen, Stühlen, Stellwänden, 

Bühnenpodesten und Thekenelementen für Veranstaltungen

Sie erfüllen folgende Voraussetzungen:
- Handwerkliches Geschick und hohe körperliche Belastbarkeit
- Bereitschaft zu Wochenend-, Feiertags- und Nachtarbeit

Wir bieten Ihnen:
- eine Beschäftigung nach TVöD in Entgeltgruppe 1
-  attraktive Zusatzleistungen wie z.B. Jahressonderzahlung 

und Zeitzuschläge

Für Fragen steht Ihnen Herr Binder vom Kulturamt, 
Telefon 07351 51-578, gerne zur Verfügung.

Sie sind interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
über unsere Karrierehomepage bis 7. Oktober 2019.

STADT BIBERACH AN DER RIß
Hauptamt - Sachgebiet Personal
Frau Held-Heidenreich
Tel. 07351 51-240



BAUEN & WOHNEN
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inf
o@

tta-ehingen.de

Für unser Parkhotel Jordanbad
suchen wir neue Kollegen!

Info & Bewerbung: 
Parkhotel Jordanbad/ Lerch GmbH 
Jordanbad 7 – 88400 Biberach 
Julia Buck – 07351 343-485
www.lerch-genuss.de/karriere
bewerbung@lerch-genuss.de 

Frühstückskoch (m/w/d)

Junior Sous Chef (m/w/d)

Bankettleitung (m/w/d)

Rezeptionist (m/w/d)


